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Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 901. Sitzung am 12. Oktober
2012 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 1a – neu –
(§ 3 Nummer 24a und 24b EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a
einzufügen:

,1a. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 24a Buchstabe d werden das
Komma am Ende durch ein Semikolon ersetzt
und folgender Teilsatz ausgerückt angefügt:

„Energieanlagen zur Abgabe von Energie, die
sich auf einem Betriebsgebiet befinden, sind in
der Regel für die Sicherstellung eines wirksa-
men und unverfälschten Wettbewerbs bei der
Versorgung mit Elektrizität und Gas unbedeu-
tend im Sinne von Buchstabe c, wenn sie fast
ausschließlich dem betriebsnotwendigen Trans-
port von Energie innerhalb des eigenen Unter-
nehmens oder zu verbundenen Unternehmen
oder fast ausschließlich dem der Bestimmung
des Betriebs geschuldeten Abtransport in ein
Energieversorgungsnetz dienen,“

b) Nummer 24b wird aufgehoben.‘

B e g r ü n d u n g

Die vorgeschlagenen Änderungen der Legaldefinitionen
in § 3 Nummer 24a und 24b EnWG sind klarstellender
Natur. In der Praxis ist auf Grund der Gleichrangigkeit
der Legaldefinitionen in § 3 Nummer 24a und 24b

EnWG die Frage aufgetreten, in welchem rechtlichen
Verhältnis zueinander Kundenanlagen und Kunden-
anlagen zur betrieblichen Eigenversorgung stehen. Ins-
besondere wurde die Frage aufgeworfen, ob die Legal-
definition der Kundenanlage zur betrieblichen Eigenver-
sorgung eine abschließende Sonderregelung für auf
Betriebsgebieten gelegene Kundenanlagen darstellt.

Bei den bisher in § 3 Nummer 24b EnWG definierten
Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung han-
delt es sich richtigerweise um einen Unterfall der „nor-
malen“ Kundenanlage im Sinne von § 3 Nummer 24a
EnWG, nicht um eine abschließende und bei Nichtvor-
liegen der Tatbestandsvoraussetzungen des bisherigen
§ 3 Nummer 24b Buchstabe c EnWG Sperrwirkung ent-
faltende Sonderregelung für auf Betriebsgebieten gele-
gene Kundenanlagen. Durch die vorgeschlagenen Ände-
rungen soll klargestellt werden, dass im Falle einer auf
einem Betriebsgebiet gelegenen Kundenanlage auch bei
Nichtvorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des bis-
herigen § 3 Nummer 24b Buchstabe c EnWG eine Kun-
denanlage gegeben sein kann, wenn diese aus anderen
Gründen als den bisher in § 3 Nummer 24b Buchstabe c
EnWG genannten als für die Sicherstellung eines wirk-
samen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versor-
gung mit Elektrizität und Gas unbedeutend im Sinne des
§ 3 Nummer 24a Buchstabe c EnWG anzusehen ist.

Zu Buchstabe a

Durch die hier vorgeschlagene Änderung werden die
bisher in § 3 Nummer 24b Buchstabe c EnWG enthalte-
nen Tatbestandsvoraussetzungen klarstellend als Regel-
beispiele des § 3 Nummer 24a Buchstabe c EnWG
gefasst. Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des bishe-
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rigen § 3 Nummer 24b Buchstabe c EnWG gegeben, so
ist die jeweilige auf einem Betriebsgebiet gelegene Kun-
denanlage „in der Regel“ als für die Sicherstellung eines
wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Ver-
sorgung mit Elektrizität und Gas unbedeutend im Sinne
von § 3 Nummer 24a Buchstabe c EnWG anzusehen.
Liegen bei einer Kundenanlage auf einem Betriebsgebiet
die Regelbeispiele nicht vor, so kann die Kundenanlage
dennoch aus anderen Gründen unbedeutend für die Si-
cherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wett-
bewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas im
Sinne von § 3 Nummer 24a Buchstabe c EnWG sein.

Das Vorliegen eines der Regelbeispiele des § 3 Num-
mer 24a Teilsatz 2 EnWG – neu – führt jedoch nicht
ohne weiteres dazu, dass eine Kundenanlage gegeben ist.
Vielmehr sind die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen
für das Vorliegen einer Kundenanlage (siehe § 3 Num-
mer 24a Buchstaben a, b und d EnWG) in jedem Einzel-
fall zu prüfen. Insbesondere muss der Anlagenbetreiber
jedermann unentgeltlichen und diskriminierungsfreien
Zugang zu der von ihm betriebenen Energieanlage ge-
währen.

Die Neuregelung entspricht im Übrigen auch der Praxis
der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder,
die schon nach bisheriger Rechtslage davon ausgingen,
dass § 3 Nummer 24b EnWG keine abschließende Son-
derregelung für auf Betriebsgebieten gelegene Kunden-
anlagen darstellt und keine Sperrwirkung gegenüber § 3
Nummer 24a EnWG entfaltet (siehe Positionspapier der
Regulierungsbehörden der Länder und der Bundesnetz-
agentur zu Geschlossenen Verteilernetzen gemäß § 110
EnWG vom 23. Februar 2012, S. 8).

Zu Buchstabe b

Bei der Aufhebung des bisherigen § 3 Nummer 24b
EnWG handelt es sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung. Eine gesonderte Legaldefinition der Kundenanlage
zur betrieblichen Eigenversorgung ist nicht mehr erfor-
derlich, da die bisherigen Tatbestandsvoraussetzungen
des § 3 Nummer 24b Buchstabe c EnWG nunmehr als
Regelbeispiele des § 3 Nummer 24a Buchstabe c EnWG
gefasst sind.

2. Zu Artikel 1 Nummer 1a – neu –
(§ 3 Nummer 30a – neu – EnWG),
Nummer 24 Buchstabe a
(§ 118 Absatz 6 EnWG),

Artikel 6a – neu – (§ 19 Absatz 2 Satz 8 – neu –
StromNEV)

1. Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a1 einzu-
fügen:

,1a. In § 3 wird nach Nummer 30 folgende Num-
mer 30a eingefügt:

„30a.Anlagen zur Speicherung elektrischer
Energie

Anlagen, die elektrische Energie aus
einem Netz der allgemeinen Versorgung
entnehmen, elektrisch, chemisch, me-
chanisch oder physikalisch speichern
und zeitlich verzögert an demselben
Netzanschluss wieder einspeisen;
hierzu zählen auch Anlagen, in denen
durch Wasserelektrolyse Wasserstoff
erzeugt oder in denen Gas oder Biogas
durch wasserelektrolytisch erzeugten
Wasserstoff und anschließende Metha-
nisierung hergestellt wird,“‘

b) Nummer 24 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen:

,a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Anlagen zur Speicherung elektrischer
Energie sind hinsichtlich ihrer Entnahme
elektrischer Energie von den Entgelten für
den Netzzugang freigestellt. Strom, der zum
Betrieb der Speicheranlage verbraucht wird,
ist von der Zahlung von Netzentgelten
freigestellt.“‘

2. Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a2 einzufügen:

,Artikel 6a

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

§ 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung
vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Juli 2011
(BGBl. I S. 1690) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

a) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefügt:

„Die Sätze 6 und 7 gelten auch für Freistellungen
nach § 118 Absatz 6 Satz 1 und 2 EnWG.“

b) Die bisherigen Sätze 8 bis 10 werden Sätze 9
bis 11.‘

B e g r ü n d u n g

Viele Erzeugungsarten von EEG-Strom sind nicht
grundlastfähig. Die ehrgeizigen Ausbaupläne der Bun-
desregierung und der Länder sind nur realisierbar, wenn
neben den Stromnetzen auch die Speicherkapazität gesi-
chert und ausgebaut wird.

Der wirtschaftliche Betrieb dieser Anlagen ist allerdings
gefährdet, seit sich auf dem Stromspotmarkt der so ge-
nannte Spread (d. h. der Abstand zwischen hohen und
niedrigen Spotmarktpreisen) stark verringert hat. Damit
verbleibt den Pumpspeicherwerken nur noch eine
Marge, bei der sie unter Berücksichtigung ihrer Be-
triebskosten (Personal, Abschreibungen sowie Kosten
für Stromeinkauf unter Berücksichtigung der Betriebs-
verluste) in Gefahr geraten, unterhalb der Wirtschaftlich-
keitsgrenze arbeiten zu müssen.

Zur langfristigen Sicherung des wirtschaftlichen Betrie-
bes der Pumpspeicherwerke sollten diese Anlagen daher

1 Siehe auch Nummer 1. 2 Siehe auch die Nummern 20 und 21.
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im Pumpbetrieb von der Entrichtung von Netzentgelten
freigestellt werden. Auch werden damit für Investoren
die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen, die
sie benötigen, um sich in neuen Projekten zu engagieren.

Hierfür sprechen auch technische/wirtschaftliche Argu-
mente: Pumpspeicherwerke beziehen günstigen Strom
im Pumpbetrieb und speisen ihn zu Starklastzeiten in das
Netz zurück. Bisher fallen für beide Betriebsarten
Netzentgelte an, die jeweils vom Stromkunden zu ent-
richten sind. Im Falle des Pumpbetriebes sind dies die
Pumpspeicherwerke selbst. Da die Leistungsvorhaltung
im Netz schon durch den Einspeisebetrieb als Kraftwerk
über die Netzentgelte finanziert wird, erscheint es verur-
sachungsgerecht, den Pumpbetrieb von der Berechnung
von Netzentgelten freizustellen.

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die neu eingefügte Nummer 30a definiert den bereits
mehrfach im Gesetz vorhandenen Begriff der Anlagen
zur Speicherung elektrischer Energie und bezieht sich
dazu auf die derzeitige Formulierung des § 118 Absatz 6
EnWG. Explizit einbezogen werden dabei Anlagen zur
Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyse oder zur
Herstellung von Gas oder Biogas aus Wasserstoff im
Wege der Methanisierung.

Zu Buchstabe b

Die bisherige gesetzliche Regelung des § 118 Absatz 6
EnWG gilt nur für Neuanlagen und dies auch nur befris-
tet auf 20 Jahre und für die Ertüchtigung von Pumpspei-
cheranlagen, wenn diese mit einer Kapazitätserhöhung
von 5 Prozent und einer Leistungserhöhung von 15 Pro-
zent verbunden sind. Diese Parameter sind in der Praxis
nicht darstellbar. Mit der Regelung wollte man eine An-
lage, die bereits im Bau ist, in die Förderung mit einbe-
ziehen.

Durch die Neuregelung wird die Befreiung zur Zahlung
von Netzentgelten nunmehr auf alle Speicheranlagen,
insbesondere Pumpspeicherwerke, ausgedehnt und die
Befristung gestrichen.

Zu Nummer 2

Die Neuregelung führt wie bei der Netzentgeltentlastung
der energieintensiven Industrie zu einer bundesweit
gleichmäßigen Verteilung der wegfallenden Netzentgelte
für Speicheranlagen zwischen den Übertragungsnetz-
betreibern. Stromkunden im Netzgebiet der 50 Hertz
Transmission GmbH, wo fast 50 Prozent der bestehen-
den Speicherkapazitäten angesiedelt sind, werden durch
die bundesweite Verteilung ebenso entlastet wie Strom-
kunden in Netzgebieten mit starker Präsenz energiein-
tensiver Unternehmen.

3. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe e
(§ 6b Absatz 7 Satz 1 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe e ist in § 6b Absatz 7
Satz 1 das Wort „Abschlussprüfer“ durch die Wörter

„Auftraggeber der Prüfung des Jahresabschlusses“ zu er-
setzen.

B e g r ü n d u n g

Die Übersendung einer Ausfertigung des Prüfungsbe-
richts über den Jahresabschluss soll – wie schon nach
bisheriger Rechtslage (§ 6b Absatz 7 Satz 1 EnWG) –
durch den Auftraggeber der Prüfung des Jahresabschlus-
ses erfolgen, nicht durch den Abschlussprüfer. An-
sprechpartner der Regulierungsbehörden den Bundes
und der Länder sind die Unternehmen, nicht deren (unter
Umständen wechselnde) Abschlussprüfer.

4. Zum weiteren Gesetzgebungsverfahren
(§ 13b – neu – EnWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren dafür Sorge zu tragen, dass Rechtsverordnungen
nach dem neu aufzunehmenden § 13b sowohl der Zu-
stimmung des Bundestages als auch des Bundesrates be-
dürfen.

5. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17a Absatz 1 Satz 1
EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 sind in § 17a Absatz 1 Satz 1
nach dem Wort „Bundesnetzagentur“ die Wörter „und
den Küstenländern“ einzufügen und nach dem Wort
„Naturschutz“ die Wörter „und den Küstenländern“ zu
streichen.

B e g r ü n d u n g

Verbindliche Festlegungen im Bundesfachplan „Off-
shore“ mit präjudiziellen Auswirkungen auf die gesetz-
lich festgelegten Nationalparks in den Hoheitsgebieten
der Küstenländer dürfen nicht ohne Zustimmung dieser
Länder getroffen werden. Mit der Verbindlichkeit der
Festlegungen des Bundesfachplans „Offshore“ nach
§ 17a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EnWG, das heißt der
Orte, an denen die Anbindungsleitungen die Grenze zwi-
schen der ausschließlichen Wirtschaftszone und der
12-Seemeilen-Zone überschreiten, für die Planfeststel-
lungs- und Genehmigungsverfahren nach den Bestim-
mungen der Seeanlagenverordnung (§ 17a Absatz 5
EnWG), wird ein Präjudiz für die über diese Orte hinaus
durch die 12-Seemeilenzone zu führenden Trassenkorri-
dore geschaffen. Diese Vorentscheidung berührt ganz
maßgeblich die Belange und Regelungskompetenzen der
jeweiligen Küstenländer. Für sie ist zwingend das Ein-
vernehmen herzustellen.

Bisher sind zum Beispiel in Niedersachsen zwei Tras-
senkorridore für die gesammelte Netzanbindung in der
12-Seemeilenzone raumordnerisch geprüft und durch
verbindliche Ziele der Raumordnung im Landes-Raum-
ordnungsprogramm Niedersachsen bis zum Übergabe-
punkt in die ausschließliche Wirtschaftszone raumordne-
risch gesichert und für mehrere Kabelverlegungen
genehmigt. Darüber hinausgehende Sammelanbindungs-
möglichkeiten sind derzeit in der Prüfung durch die zu-
ständigen niedersächsischen Fachstellen.

Diesbezügliche weitergehende Planungen und Untersu-
chungen des zuständigen Netzbetreibers für die Schaf-
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fung zusätzlicher Anbindungsmöglichkeiten werden im
Hinblick auf das Ziel, raumverträgliche Trassenkorri-
dore in dem von hoher Konfliktdichte gekennzeichneten
Bereich der 12-Seemeilenzone zu finden, von den
betroffenen Küstenländern intensivst begleitet. Dies
betrifft den gesamten Trassenverlauf der Anbindungslei-
tungen von der Grenze der ausschließlichen Wirtschafts-
zone bis zum Netzverknüpfungspunkt an Land.

Gleiches gilt für die Abstimmung mit dem Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie.

Die verbindliche Vorgabe von Übergangspunkten im
Bundesfachplan „Offshore“ darf nur erfolgen, wenn
festgestellt ist, dass die Weiterführung der Anbindungs-
leitungen aus der ausschließlichen Wirtschaftszone über
die festgelegten Punkte hinaus in der 12-Seemeilenzone
zulässig und möglich ist.

Die 12-Seemeilenzone gehört zum Hoheitsgebiet der
Küstenländer. Sie ist gemeindefrei und unterliegt allein
der Planungshoheit der jeweiligen Küstenländer. Die
Feststellung der Übereinstimmung mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung in der 12-Seemeilenzone und
sonstigen Belangen, insbesondere denen des National-
parks Wattenmeer, liegt in der Planungskompetenz der
betroffenen Küstenländer, nicht des Bundesamts für See-
schifffahrt und Hydrographie.

Insofern reicht die Abstimmung mit den Küstenländern
bei der Erstellung des Bundesfachplans „Offshore“ nicht
aus. Vielmehr ist eine Einvernehmensregelung erforder-
lich.

6. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17a Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 EnWG)

Der Bundesrat stellt fest, dass die Regelung nur dann
sinnvoll angewendet wird, wenn sie sicherstellt,

– dass Verbindungen von Anbindungsleitungen und/
oder Konverterstationen untereinander auf hoher See
Aufgabe des Übertragungsnetzbetreibers sind, die
sich aus Netzsicherheitsstandards und aus Gründen
der Risikominimierung zwingend ergibt, und

– dass infolgedessen langfristig ein n-1-Kriterium auf
die Offshore-Anbindungen Anwendung findet, wo-
bei kurz- und mittelfristig auch Werte kleiner n-1 in
Frage kommen.

7. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17d Absatz 2 Satz 3
EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 17d Absatz 2 Satz 3 wie
folgt zu fassen:

„36 Monate vor Eintritt der voraussichtlichen Fertigstel-
lung wird der bekannt gemachte Fertigstellungstermin
verbindlich.“

B e g r ü n d u n g

Wegen der schwierigen Planungen und des Umstands,
dass der Windparkinvestor zu diesem Zeitpunkt bereits
eine finale Investitionsentscheidung getroffen und alle

wesentlichen Verträge zur Errichtung des Windparks
verbindlich ausgelöst haben muss, weil er nach § 17d
Absatz 3 EnWG-E grundsätzlich verpflichtet ist, spätes-
tens zwölf Monate nach dem verbindlichen Fertigstel-
lungstermin der Anbindungsleitung die technische Be-
triebsbereitschaft der Anlage sicherzustellen, sollte die
Frist auf 36 Monate angehoben werden.

8. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17e Absatz 2 Satz 4
EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 17e Absatz 2 Satz 4 wie
folgt zu fassen:

„Für den Anspruch auf Entschädigung nach diesem
Absatz ist von einer Betriebsbereitschaft im Sinne von
Satz 1 auch auszugehen, wenn das Fundament der Off-
shore-Anlage errichtet ist und an der Offshore-Anlage
sowie an der für die Offshore-Anlage vorgesehenen Um-
spannanlage zur Umwandlung der durch die Off-
shore-Anlage erzeugten Elektrizität auf eine höhere
Spannungsebene durch den Vorhabenträger Eigentum
erworben wurde und die Umspannanlage kurzfristig er-
richtet werden kann.“

B e g r ü n d u n g

Die bisherige Formulierung setzt die Errichtung des Um-
spannwerks für den Entschädigungsanspruch voraus.
Dies hat zur Folge, dass das fertig gestellte Umspann-
werk auf See zur Abwendung von Schäden mit einem
Dieselgenerator versorgt werden müsste, um den Ent-
schädigungsanspruch geltend zu machen. So ist eine
Nutzung eines Notstrom-Dieselgenerators bei alpha ven-
tus wegen derartiger Verzögerung über rund ein halbes
Jahr erfolgt. Ein solches Vorgehen durch eine Entschädi-
gungsregelung auch noch als Regelfall anzureizen, muss
unter ökologischen Gesichtspunkten als Fehlsteuerung
betrachtet werden.

Die vorgeschlagene Formulierung lässt es hingegen ge-
nügen, wenn die notwendigen Windparkkomponenten
im Eigentum des Vorhabenträgers zur Errichtung bereit-
stehen und diese Errichtung kurzfristig erfolgen kann,
was die Verfügbarkeit eines Errichterschiffes bedeutet.
Damit ist denkbaren Missbrauchsversuchen hinreichend
vorgebeugt und zugleich eine bessere ökologische Bi-
lanz sichergestellt.

9. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17h Satz 1 und 3 – neu –
EnWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren folgende Änderungen am Gesetzentwurf zu prüfen:

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 17h wie folgt zu ändern:

a) In Satz 1 ist das Wort „sollen“ durch das Wort „müs-
sen“ zu ersetzen.

b) Folgender Satz 3 ist anzufügen:

„Die Versicherungsbeiträge sind in Höhe von 50 vom
Hundert im Rahmen des Belastungsausgleichs nach
§ 17f berücksichtigungsfähig.“
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B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

Um die Verbraucher vor übermäßigen Belastungen zu
schützen und eine angemessene Risiko- und Lastenver-
teilung sicherzustellen, hat der anbindungsverpflich-
tete Übertragungsnetzbetreiber nach Marktverfügbar-
keit angemessene und wirtschaftliche Versicherungen
abzuschließen. Diese sind der Bundesnetzagentur zur
Genehmigung vorzulegen.

Zu Buchstabe b

Um einen angemessenen Eigenbeitrag der Übertra-
gungsnetzbetreiber darzustellen, sind höchstens 50 Pro-
zent der Versicherungsbeiträge im Rahmen des Belas-
tungsausgleichs nach § 17f EnWG berücksichtigungs-
fähig.

10. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17j Satz 1 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 ist in § 17j Satz 1 das Wort
„ohne“ durch das Wort „mit“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Rechtsverordnungen nach § 17j Satz 1 haben erhebli-
che Auswirkungen auf die Belange der Länder und
können unter Umständen zu erheblichen Aufschlägen
auf die Strompreise führen. Daher ist eine Zustimmung
des Bundesrates für Rechtsverordnungen nach § 17j
Satz 1 erforderlich.

Die Wälzung von Haftungskosten führt zu einem
Preisaufschlag pro Kilowattstunde, der von den Strom-
verbraucherinnen und Stromverbrauchern zu bezahlen
ist. Es liegt im Länderinteresse, daran mitzuwirken,
dass diese Belastung für die Stromverbraucherinnen
und Stromverbraucher bundesweit gleichmäßig erfolgt.

Auch andere auf das EnWG gestützte Verordnungen,
die die Methoden festlegen, nach der entsprechende
Kosten gewälzt werden, wie z. B. die Stromnetzentgelt-
verordnung, werden mit Zustimmung des Bundesrates
gefasst. Von dieser Systematik sollte nicht abgewichen
werden.

11. Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a – neu –
(§ 46 Absatz 2 Satz 2 EnWG)

Artikel 1 Nummer 16 ist wie folgt zu fassen:

,16. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „En-
ergieversorgungsunternehmen“ die Wörter
„frei von Rechten Dritter“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden … < weiter wie Re-
gierungsvorlage > …‘

B e g r ü n d u n g

Der Übereignungsanspruch in § 46 Absatz 2 Satz 2
EnWG kann leerlaufen, wenn der bisherige Nutzungs-
berechtigte nicht Eigentümer ist und das Netz beispiels-
weise vom Eigentümer gepachtet hat. Die Neuregelung
soll sicherstellen, dass die benötigten Wegerechte für

die Energieverteilungsanlagen und das Eigentum an
den Anlagen in einer Hand zusammengeführt werden.

12. Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe b – neu –
(§ 46 Absatz 3 Satz 5 EnWG)

Artikel 1 Nummer 16 ist wie folgt zu fassen:

,16. § 46 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden … <weiter wie Regierungs-
vorlage> …

b) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Auswahl des Unternehmens ist die
Gemeinde verpflichtet, die Ziele des § 1 in ihre
Entscheidung miteinzubeziehen.“‘

B e g r ü n d u n g

Die bisherige Regelung in § 46 Absatz 3 Satz 5 EnWG,
die im Rahmen der Novellierung des Energiewirt-
schaftsgesetzes im Jahr 2011 neu eingefügt wurde, hat
in der Praxis zu Rechtsunsicherheiten geführt. Einzelne
Gerichte verneinen eine Berücksichtigung gemeindli-
cher Ziele, die über die in § 1 EnWG genannten Ziele
hinausgehen. Die Neuregelung soll letztlich klarstellen,
dass die Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge
in Ausübung ihres Rechts auf kommunale Selbstver-
waltung auch andere gemeindliche Ziele berücksichti-
gen können.

13. Zu Artikel 1 Nummer 16a – neu – (§ 48 Absatz 4
EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 16 folgende Nummer 16a
einzufügen:

,16a. In § 48 Absatz 4 werden die Wörter „für ein
Jahr“ gestrichen.‘

B e g r ü n d u n g

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz ist die Frist für die
Fortzahlung der Konzessionsabgabe auf ein Jahr nach
Auslaufen des Wegenutzungsvertrages beschränkt.
Diese Befristung der Fortzahlung der Konzessionsab-
gabe auf den Zeitraum eines Jahres nach Ablauf des
Wegenutzungsvertrages reicht nicht aus. Sie führt bei
schwierigen Verkaufsverhandlungen, die sich über
einen darüber hinausgehenden Zeitraum hinziehen, zu
Konzessionszahlungsausfällen für die Kommunen.

14. Zu Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb (§ 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8

EnWG)

Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
ist zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Einfügung in § 54
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 EnWG, zu der die Gesetzes-
begründung keine Ausführungen enthält, würde die
derzeitigen Zuständigkeiten der Landesregulierungsbe-
hörden im Bereich der Missbrauchsaufsicht nach den
§§ 30, 31 und 33 EnWG nicht unerheblich einschrän-
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ken. Derzeit ist die Missbrauchsaufsicht der Landes-
regulierungsbehörden nach §§ 30 und 31 sowie die
Vorteilsabschöpfung nach § 33 EnWG uneingeschränkt
den Landesregulierungsbehörden zugewiesen, soweit
Energieversorgungsunternehmen betroffen sind, an de-
ren Strom- oder Gasverteilernetze jeweils weniger als
100 000 Kunden angeschlossen sind und die die sonsti-
gen Voraussetzungen des § 54 Absatz 2 EnWG erfül-
len. Der Gesetzentwurf würde die Zuständigkeit der
Landesregulierungsbehörden für die Missbrauchsauf-
sicht über diese Unternehmen auf die in § 54 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 bis 7 und Nummer 9 EnWG genann-
ten Bestimmungen begrenzen. Damit würde die Miss-
brauchsaufsicht der Landesregulierungsbehörden z. B.
im Bereich der Vorschriften zum diskriminierungs-
freien Netzzugang (Teil 3 Abschnitt 3 EnWG) teilweise
entfallen (insbesondere auch hinsichtlich § 20 EnWG)
und sich auf den in § 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
bis 3 EnWG umgrenzten Bereich der reinen Entgeltre-
gulierung reduzieren. Entfallen dürfte die Zuständigkeit
der Landesregulierungsbehörden damit auch bei Ver-
stößen im Sinne von § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
EnWG gegen untergesetzliche Normen, die nicht un-
mittelbar die Festlegung von Erlösobergrenzen oder die
Netzentgeltbildung betreffen, z. B. Verstöße gegen Ver-
öffentlichungspflichten nach der Strom- bzw. Gas-
netzentgeltverordnung. Zudem werden damit neue
Schnittstellen zwischen den Regulierungsbehörden ge-
schaffen, die Rechtsunsicherheiten im Vollzug für Lie-
feranten, Behörden und Netzbetreiber mit sich bringen.

15. Zu Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe b
(§ 54 Absatz 3 EnWG)

Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe b ist wie folgt zu fas-
sen:

,b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter „Sie ist insbesondere“ werden
durch die Wörter „Die Bundesnetzagen-
tur ist“ ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch
ein Komma ersetzt.

ccc) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende
durch das Wort „und“ ersetzt.

ddd) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. anderen Angelegenheiten, die eine
bundeseinheitliche Festlegung erfor-
derlich machen, sofern das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie die Zuständigkeit der
Bundesnetzagentur zur Wahrung
gleichwertiger wirtschaftlicher Ver-
hältnisse durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates be-
stimmt hat.“‘

B e g r ü n d u n g

Zu Nummer 17

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neurege-
lung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom
26. Juli 2011 (BGBl. I S. 1554) am 4. August 2011 in
§ 54 Absatz 3 Satz 2 EnWG enthaltene Regelung sieht
eine bundeseinheitliche Zuständigkeit der Bundesnet-
zagentur für Festlegungen nach § 29 Absatz 1 EnWG
vor, soweit dies „zur Wahrung gleichwertiger wirt-
schaftlicher Verhältnisse im Bundesgebiet“ erforderlich
ist. Diese Regelung ermöglicht es der Bundesnetzagen-
tur aufgrund der fehlenden Bestimmtheit des Begriffes
der „Wahrung gleichwertiger wirtschaftlicher Verhält-
nisse“ in Kombination mit der besonderen Sachlage im
Zusammenhang mit der Regulierung der Energiever-
sorgungsnetze, mehr oder weniger nach Belieben eine
bundeseinheitliche Zuständigkeit anzunehmen und auf
diese Weise ohne eine bestimmte gesetzliche Grund-
lage ihre eigene Zuständigkeit auf Kosten der in § 54
Absatz 2 EnWG abschließend genannten Zuständigkei-
ten der Landesregulierungsbehörden auszuweiten.

Die beschriebene Möglichkeit zur Ausweitung der Zu-
ständigkeit der Bundesnetzagentur hat sich in der Regu-
lierungspraxis nicht bewährt und führt zu einer erhebli-
chen Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Zuständig-
keiten für Festlegungen nach § 29 Absatz 1 EnWG. Im
Übrigen ist die Regelung des § 54 Absatz 3 Satz 2 EnWG
hinsichtlich der EU-rechtlichen Anforderungen des so
genannten Dritten Energiebinnenmarktpakets an die Un-
abhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden be-
denklich, da hierdurch für die Bundesnetzagentur eine
Eingriffsmöglichkeit in die Zuständigkeiten der Landes-
regulierungsbehörden besteht.

Durch die vorgeschlagene Aufhebung von § 54 Absatz 3
Satz 2 EnWG soll im Grundsatz die vor dem 4. August
2011 geltende Rechtslage wieder hergestellt werden,
wonach der Bundesnetzagentur eine Auffangzuständig-
keit zukommt (§ 54 Absatz 3 Satz 1 EnWG). Die Mög-
lichkeit der Annahme einer bundeseinheitlichen Zu-
ständigkeit der Bundesnetzagentur unter Berufung auf
den unbestimmten Rechtsbegriff der „Wahrung gleich-
wertiger wirtschaftlicher Verhältnisse“ unter Eingriff in
die Zuständigkeiten der Landesregulierungsbehörden
soll künftig nicht mehr bestehen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Nach der ebenfalls seit dem 4. August 2011 geltenden
Regelung des § 54 Absatz 3 Satz 3 EnWG ist die Bun-
desnetzagentur in den dort als Regelbeispiele (Wortlaut
„insbesondere“) aufgezählten Fällen für eine bundes-
einheitliche Festlegung nach § 29 Absatz 1 EnWG zu-
ständig, ohne dass hierfür die Tatbestandsvoraussetzun-
gen des § 54 Absatz 3 Satz 2 EnWG erfüllt sein
müssen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei bisher um
die Festlegung der Preisindizes und der Eigenkapital-
zinssätze nach den Strom- und Gasnetzentgeltverord-
nungen sowie um die Festlegung von Vorgaben zur
Erhebung der Vergleichsparameter zur Ermittlung der
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Effizienzwerte nach der Anreizregulierungsverord-
nung. Im Gegensatz zu der unbestimmten Regelung in
der Generalklausel des § 54 Absatz 3 Satz 2 EnWG ist
eine bundeseinheitliche Zuständigkeit der Bundesnetz-
agentur in den in § 54 Absatz 3 Satz 3 EnWG ausdrück-
lich genannten Fällen durchaus sachgerecht und kann
daher beibehalten werden.

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Bei der vorgeschlagenen Änderung des § 54 Absatz 3
Satz 2 – neu – EnWG handelt es sich um eine Folgeän-
derung zu der in Doppelbuchstabe aa vorgesehenen
Streichung der Generalklausel des § 54 Absatz 3 Satz 2
EnWG. Künftig sollen die in § 54 Absatz 3 Satz 2 – neu –
EnWG aufgezählten Fälle keine Regelbeispiele einer
bundeseinheitlichen Zuständigkeit der Bundesnetz-
agentur mehr darstellen, sondern vielmehr eine ab-
schließende Aufzählung. Es wird daher vorgeschlagen,
das Wort „insbesondere“ zu streichen.

Zu den Dreifachbuchstaben bbb und ccc

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die die
Anfügung einer neuen Nummer 4 an § 54 Absatz 3
Satz 2 – neu – EnWG zum Ziel hat.

Zu Dreifachbuchstabe ddd

Die vorgesehene Anfügung einer Verordnungsermäch-
tigung in Form der neuen Nummer 4 an die bisherige
Aufzählung in § 54 Absatz 3 Satz 2 – neu – EnWG soll
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie die Möglichkeit eröffnen, im Wege der Rechts-
verordnung bestimmte Fälle zu regeln, in denen die
Bundesnetzagentur für eine bundeseinheitliche Festle-
gung zuständig ist. Eine Generalklausel im Sinne des
bisherigen § 54 Absatz 3 Satz 2 EnWG darf auf die
Verordnungsermächtigung nicht gestützt werden. Zu-
lässig ist die Regelung einer bundesweiten Festlegungs-
zuständigkeit der Bundesnetzagentur nur in bestimm-
ten, ausdrücklich zu regelnden Fällen.

Eine derartige Zuständigkeitsregelung setzt jedoch vor-
aus, dass die bundeseinheitliche Festlegung zur Wah-
rung gleichwertiger wirtschaftlicher Verhältnisse erfor-
derlich ist; bei der Beurteilung dieser Frage sind strenge
Maßstäbe anzulegen. Da es sich bei einer solchen Zu-
ständigkeitsregelung im Wege der Rechtsverordnung
um einen Eingriff in die Zuständigkeiten der Landesre-
gulierungsbehörden gemäß § 54 Absatz 2 EnWG han-
delt, ist eine Zustimmung des Bundesrates notwendig.

16. Zu Artikel 1 Nummer 19a – neu –
(§ 66 Absatz 3 Satz 2 – neu – EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 19 folgende Nummer 19a
einzufügen:

,19a. Dem § 66 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„An einem Verfahren vor der Bundesnetzagentur
ist eine Landesregulierungsbehörde beteiligt,
wenn sie auf ihren Antrag zu dem Verfahren bei-
geladen wurde.“‘

B e g r ü n d u n g

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
(BGH) ist die Bundesnetzagentur nach § 66 Absatz 3
EnWG kraft Gesetzes – also ohne dass hierfür ein An-
trag oder ein Beiladungsakt erforderlich wären – an al-
len Verfahren vor den Landesregulierungsbehörden be-
teiligt (BGH, Beschluss vom 13. November 2007, KVR
23/07 – zur Parallelregelung des § 79 Absatz 2 EnWG).
Begründet wird dies mit der Interdependenz der Ener-
gieversorgungsnetze und dem hieraus folgenden Erfor-
dernis einer Einheitlichkeit des Gesetzesvollzuges.
Nach geltender Rechtslage sind jedoch die Landes-
regulierungsbehörden an Verwaltungsverfahren der
Bundesnetzagentur nicht beteiligt und haben keine
Möglichkeit, sich zu diesen Verwaltungsverfahren der
Bundesnetzagentur beiladen zu lassen.

Durch die hier vorgeschlagene Anfügung eines § 66
Absatz 3 Satz 2 EnWG soll für die Landesregulierungs-
behörden die Möglichkeit geschaffen werden, sich auf
Antrag zu einzelnen Verwaltungsverfahren der Bundes-
netzagentur beiladen zu lassen. Auf Grund der Verzah-
nung der Zuständigkeiten der Bundesnetzagentur und
der Regulierungsbehörden der Länder entfalten zahlrei-
che Entscheidungen der Bundesnetzagentur erhebliche
Wirkung auf den Gesetzesvollzug der Landesregulie-
rungsbehörden. Die Interdependenz der Energieversor-
gungsnetze und das Erfordernis eines einheitlichen Ge-
setzesvollzuges sprechen daher dafür, auch den
Landesregulierungsbehörden die Möglichkeit einzuräu-
men, sich an Verwaltungsverfahren der Bundesnetza-
gentur zu beteiligen. Eine Beteiligung kraft Gesetzes an
sämtlichen Verwaltungsverfahren der Bundesnetzagen-
tur ist jedoch nicht erforderlich, um den oben genann-
ten Zielsetzungen Rechnung zu tragen. Ausreichend ist,
wenn diese Beteiligung auf Antrag der jeweiligen Lan-
desregulierungsbehörde und eine anschließende Beila-
dung durch die Bundesnetzagentur erfolgt.

Stellt eine Landesregulierungsbehörde einen Antrag
nach § 66 Absatz 3 Satz 2 EnWG, so ist diese ohne
Weiteres durch die Bundesnetzagentur beizuladen. Eine
Prüfung der Frage, ob die Interessen der jeweiligen
Landesregulierungsbehörde durch die anstehende Ent-
scheidung der Bundesnetzagentur erheblich berührt
sind, erfolgt – anders als bei der Beiladung nach § 66
Absatz 2 Nummer 3 EnWG – nicht.

17. Zu Artikel 1 Nummer 21a – neu –
(§ 79 Absatz 2 Satz 2 – neu – EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 21 folgende Nummer 21a
einzufügen:

,21a. Dem § 79 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Richtet sich eine Beschwerde gegen eine Ent-
scheidung der Bundesnetzagentur, so ist eine
Landesregulierungsbehörde beteiligt, wenn sie
auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen
wurde.“‘

B e g r ü n d u n g

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
(BGH) ist die Bundesnetzagentur nach § 79 Absatz 2
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EnWG kraft Gesetzes – also ohne dass hierfür ein
Antrag oder ein Beiladungsakt erforderlich wären – an
allen Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen der
Landesregulierungsbehörden beteiligt (BGH, Be-
schluss vom 13. November 2007, KVR 23/07). Begrün-
det wird dies mit der Interdependenz der Energiever-
sorgungsnetze und dem hieraus folgenden Erfordernis
einer Einheitlichkeit des Gesetzesvollzuges. Nach gel-
tender Rechtslage sind jedoch die Landesregulierungs-
behörden an Beschwerdeverfahren gegen Entscheidun-
gen der Bundesnetzagentur nicht beteiligt und haben
keine Möglichkeit, sich zu diesen Beschwerdeverfah-
ren der Bundesnetzagentur beiladen zu lassen.

Durch die hier vorgeschlagene Anfügung eines § 79
Absatz 2 Satz 2 EnWG soll für die Landesregulierungs-
behörden die Möglichkeit geschaffen werden, sich auf
Antrag zu einzelnen Beschwerdeverfahren gegen Ent-
scheidungen der Bundesnetzagentur beiladen zu lassen.
Auf Grund der Verzahnung der Zuständigkeiten der
Bundesnetzagentur und der Regulierungsbehörden der
Länder entfalten zahlreiche Entscheidungen der Bun-
desnetzagentur erhebliche Wirkung auf den Gesetzes-
vollzug der Landesregulierungsbehörden. Die Inter-
dependenz der Energieversorgungsnetze und das
Erfordernis eines einheitlichen Gesetzesvollzuges
sprechen daher dafür, auch den Landesregulierungsbe-
hörden die Möglichkeit einzuräumen, sich an Be-
schwerdeverfahren gegen Entscheidungen der Bundes-
netzagentur zu beteiligen. Eine Beteiligung kraft
Gesetzes an sämtlichen Beschwerdeverfahren gegen
Entscheidungen der Bundesnetzagentur ist jedoch nicht
erforderlich, um den oben genannten Zielsetzungen
Rechnung zu tragen. Ausreichend ist, wenn diese Betei-
ligung auf Antrag der jeweiligen Landesregulierungs-
behörde und eine anschließende Beiladung durch das
zuständige Gericht erfolgt.

Stellt eine Landesregulierungsbehörde einen Antrag
nach § 79 Absatz 2 Satz 2 EnWG, so ist diese ohne
Weiteres durch das zuständige Gericht beizuladen. Eine
Prüfung der Frage, ob die Interessen der jeweiligen
Landesregulierungsbehörde durch die angegriffene
Entscheidung der Bundesnetzagentur und das diesbe-
zügliche Beschwerdeverfahren erheblich berührt sind,
erfolgt – anders als bei der Beiladung nach § 79 Absatz 1
Nummer 3 EnWG – nicht.

18. Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 2 Absatz 1 und 5
NABEG),

Nummer 2 (§ 4 Satz 1 NABEG),
Nummer 3 (§ 5 Absatz 1 Satz 2

NABEG),
Nummer 5 (§ 17 Satz 1 NABEG)

In Artikel 3 sind die Nummern 1 bis 3 und 5 zu strei-
chen.

B e g r ü n d u n g

Die Notwendigkeit des Einbezugs der Anbindungslei-
tungen von Offshore-Windpark-Umspannwerken zu
den Netzverknüpfungspunkten an Land in das System
des NABEG ist nicht hinreichend begründet und auch
nicht begründbar. Das insoweit verfolgte Ziel einer

konsistenten Planung eines Offshore-Netzes wird nicht
erreicht.

Die Bundesfachplanung ist nach der Regelung in Arti-
kel 3 Nummer 1 Buchstabe b nicht innerhalb der aus-
schließlichen Wirtschaftszone anwendbar, sondern er-
fasst nur die Teilabschnitte der Anbindungsleitungen
auf dem Festland und in der 12-Seemeilenzone. Dieser
räumliche Anwendungsbereich der Bundesfachplanung
unterscheidet sich damit nicht von dem Bereich, in dem
die Raumverträglichkeit bereits nach geltender Rechts-
lage durch Raumordnungsverfahren festgestellt werden
kann. Da die Bundesfachplanung nicht zu einer konsis-
tenten Planung für den gesamten Verlauf der Anbin-
dungsleitungen vom Offshore-Umspannwerk bis zum
Netzverknüpfungspunkt an Land führt, erscheint die
Anwendung des NABEG nicht förderlich.

In dem von hoher Konfliktdichte gekennzeichneten Be-
reich der 12-Seemeilenzone mit den einzigartigen An-
forderungen des Wattenmeeres verfügen die betroffe-
nen Küstenländer über einen Erfahrungsschatz aus
Planungsprozessen für Trassenkorridore, der über Jahr-
zehnte entstanden und gewachsen ist.

Es ist nicht erkennbar, dass eine in der Zuständigkeit
des Bundes durchzuführende Raumordnungsplanung
für diesen von hoher Konfliktdichte gekennzeichneten
Bereich, für den die Länder bereits vorausschauende
Planungsergebnisse für die Nutzung der Windenergie
und die Ableitung des auf See erzeugten Stroms erzielt
haben, zu schnelleren oder besseren Planungsergebnis-
sen kommt.

Dies muss um so mehr bezweifelt werden, als der Ge-
setzentwurf davon ausgeht, dass die Planungsaufgabe
Bundesfachplanung für Anbindungsleitungen von den
Offshore-Windpark-Umspannwerken zu den Netzver-
knüpfungspunkten an Land ohne zusätzliches Personal
erfüllbar ist. Weder im Vorblatt des Gesetzentwurfs un-
ter „A. Problem und Ziel“ sowie „B. Lösung“ noch un-
ter „E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung“ finden
sich Ausführungen zum Erfordernis der Änderung des
NABEG und den damit verbundenen Kosten für den
Bund. Vielmehr wird unter E.3 Absatz 2 letzter Satz
ausgeführt: „Der Mehraufwand der Bundesnetzagentur
ist demnach insgesamt gering und kann voraussichtlich
ohne zusätzliche Personal- und Sachkosten bewältigt
werden.“

Der hohe Prüfungs- und Abstimmungsaufwand einer
Bundesfachplanung für Anbindungsleitungen im Küs-
tenmeer bis zum Netzverknüpfungspunkt an Land wird
dabei völlig außer Acht gelassen.

19. Zu Artikel 6 Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 ARegV)

Artikel 6 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen:

,§ 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach der Angabe „6“ das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt und nach der Angabe „8“
die Angabe „und 15“ eingefügt.

b) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 21b Abs. 3a und 3b“ wird
durch die Angabe „§ 21c Absatz 1“ ersetzt.
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bb) Die Angabe „§ 44“ wird durch die Angabe
„§ 45“ ersetzt.‘

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

– wie Vorlage –

Zu Buchstabe b

Bei den in Buchstabe b vorgeschlagenen Änderungen
des § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV handelt es sich um re-
daktionelle Korrekturen unzutreffend gewordener Ver-
weisungen auf das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
und die Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV).

Die gegenwärtig in § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV ent-
haltene Verweisung auf „Maßnahmen nach § 21b
Absatz 3a und 3b des Energiewirtschaftsgesetzes“ ist
durch das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschafts-
rechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 2011 (BGBl. I
S. 1554) überholt; die genannten Absätze 3a und 3b des
§ 21b EnWG existieren seit dem Inkrafttreten der No-
vellierung des EnWG nicht mehr. Die aktuelle Rege-
lung zum Einbau von Messsystemen findet sich nun-
mehr in § 21c Absatz 1 EnWG. Die Verweisung in § 5
Absatz 1 Satz 3 ARegV ist an die neue Gesetzeslage
anzupassen.

Die gegenwärtig in § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV enthal-
tene Verweisung auf „§ 44 der Gasnetzzugangsverord-
nung“ ist unzutreffend. Durch § 5 Absatz 1 Satz 3
ARegV erfasst werden sollen unterjährige Abrechnun-
gen im Sinne der aktuellen Fassung des § 40 Absatz 3
Satz 2 EnWG (früher: § 40 Absatz 2 Satz 2 EnWG).
Richtigerweise muss § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV daher
für den Gasbereich auf eine Norm verweisen, die dem
Sinngehalt des § 18b der Stromnetzzugangsverord-
nung (StromNZV) entspricht. Hierbei handelt es sich
jedoch nicht um § 44 GasNZV, sondern um § 45 Gas-
NZV. Hierfür spricht auch, dass die eine frühere Fas-
sung des § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV auf die mittler-
weile nicht mehr existente Vorschrift des § 38b
GasNZV verwies, die mit der aktuellen Fassung des
§ 45 GasNZV übereinstimmt.

20. Zu Artikel 6a – neu – (§ 6 Absatz 3, § 6a – neu –, § 30
Absatz 1 Nummer 9 – neu – und
§ 32 Absatz 7 – neu –
StromNEV)

Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a3 einzufügen:

,Artikel 6a

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „unter Verwendung
anlagenspezifischer oder anlagengruppenspezi-

fischer Preisindizes, die auf den Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes beruhen (Veröffentli-
chungen des Statistischen Bundesamtes „Preise
und Preisindizes“, Fachserie 16 und 17)*)“ durch
die Wörter „durch Indexreihen des Statistischen
Bundesamtes nach Maßgabe des § 6a“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Im Falle der Elektrizitätsversorgungsnetze in
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten
für jene Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich
vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deutscher
Mark liegt, unter Heranziehung der in der
DM-Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und einer Rück-
rechnung mittels der Preisindizes nach § 6a zu
ermitteln.“

c) Folgende Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„Soweit die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten nach Satz 3 nicht vorliegen, kann die Re-
gulierungsbehörde die fehlenden Daten durch
eine sachgerechte Schätzung der Anschaffungs-
und Herstellungskosten bestimmen. Eine Neu-
bewertung der Anlagegüter durch den Netzbe-
treiber ist ausgeschlossen.“

2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte

(1) Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach
§ 6 Absatz 3 Satz 2 sind folgende Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes* heranzuziehen:

1. Für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen
und Gebäude der Anlage 1 zur StromNEV ist
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude,
Bauleistungen am Bauwerk, ohne Umsatzsteuer
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preis-
indizes für die Bauwirtschaft) anzuwenden.

2. Für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1
zur StromNEV ist die Indexreihe Ortskanäle,
Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachse-
rie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit
einem Anteil von 70 Prozent und der Index An-
dere elektrische Leiter für eine Spannung von
mehr als 1 000 Volt (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte) mit einem Anteil von 30 Pro-
zent zu verwenden.

3. Für die Anlagengruppe der Freileitungen der
Anlage 1 zur StromNEV ist die Indexreihe Orts-
kanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau),
ohne Umsatzsteuer mit einem Anteil von
50 Prozent, der Index Andere elektrische Leiter

3 Siehe auch die Nummern 2 und 21.

* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt,

Wiesbaden.
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für eine Spannung von mehr als 1 000 Volt (Sta-
tistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit
einem Anteil von 15 Prozent und der Index
Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit
einem Anteil von 35 Prozent zu verwenden.

4. Für die Anlagengruppe der Stationen Anlage 1
zur StromNEV ist die Indexreihe Ortskanäle,
Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer mit einem Anteil von 35 Prozent
und der Index für Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse)
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit
einem Anteil von 65 Prozent zu verwenden.

5. Für alle übrigen Anlagengruppen – mit Aus-
nahme der Anlagengruppe I.1 Grundstücke der
Anlage 1 der StromNEV – ist die Indexreihe für
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt
(ohne Mineralölerzeugnisse) zu verwenden.

(2) Sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen
des Statistischen Bundesamtes nicht über den not-
wendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar
sind, sind Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen
und mit den in Absatz 1 genannten Indexreihen
nach Maßgabe von Absatz 3 zu verketten. Die Ver-
kettungsfaktoren ergeben sich jeweils aus der Divi-
sion des am weitesten in der Vergangenheit liegen-
den Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1
durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für das-
selbe Beobachtungsjahr. Es sind folgende Ersatz-
indexreihen heranzuziehen:

1. Für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsge-
bäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne Um-
satzsteuer für den Zeitraum 1958 bis 1968 ist
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude,
Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer
(Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt-
schaft) heranzuziehen. Für den Zeitraum vor
1958 ist die Indexreihe Wiederherstellungswerte
für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Fach-
serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an-
zuwenden.

2. Für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen
am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer ist
für den Zeitraum 1958 bis 1968 die Indexreihe
Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tief-
bau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt-
schaft) und für den Zeitraum vor 1958 die
Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/
1914 erstellte Wohngebäude anzuwenden.

3. Für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse)
ist für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index

der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) an-
zuwenden.

4. Für die Indexreihe Andere elektrische Leiter für
eine Spannung von mehr als 1 000 Volt ist für
den Zeitraum vor 1995 die Indexreihe Kabel für
die Anlagengruppe Kabel und Isolierte Drähte
und Leitungen (Statistisches Bundesamt, Fach-
serie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte) für die Anlagengruppe Freileitungen
zu verwenden.

5. Für die Indexreihe Türme und Gittermaste, aus
Eisen oder Stahl, ist für den Zeitraum vor 1976
die Indexreihe Fertigteilbauten überwiegend aus
Metall, Konstruktionen aus Stahl und Alu-
minium (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte) zu verwenden.

(3) Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t
angeschafften Anlagegutes ergibt sich durch Multi-
plikation des Indexfaktors des Jahres t mit den his-
torischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus dem
Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und
dem Indexwert des Jahres t und ist auf vier Nach-
kommastellen zu runden.“

3. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Netzreser-
vekapazität“ das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt.

b) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch das
Wort „und“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 9 wird angefügt:

„9. die Anwendung von alternativen Indexrei-
hen des Statistischen Bundesamtes, für den
Zeitraum, in dem die in § 6 Absatz 3 Satz 2
und § 6a genannten Indexreihen vom Statis-
tischen Bundesamt nicht veröffentlicht wer-
den.“

4. Dem § 32 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 Satz 2 erfolgt ab dem 1. Januar 2012 unter
Anwendung der Indexreihen des Statistischen Bun-
desamtes nach § 6a in der ab dem … [einsetzen: In-
krafttreten des Gesetzes] geltenden Fassung.“‘

Als Folge ist

in der Inhaltsübersicht nach der Angabe zu § 6 fol-
gende Angabe einzufügen:

„§ 6a Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneu-
werte“.

B e g r ü n d u n g

Die vorgeschlagene Änderung dient dazu, eine verwal-
tungsvereinfachende und zugleich rechtssichere Grund-
lage für die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 StromNEV zu schaffen.
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Zu Nummer 1

Zu den Buchstaben a bis c

Eine Vereinfachung und Pauschalierung des § 6 Absatz 3
StromNEV ist erforderlich geworden, da der Verwal-
tungsaufwand, der mit der Festlegung anlagengruppen-
spezifischer Preisindizes verbunden ist, in keinem
Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen für die Netz-
kunden und Netzbetreiber steht. Hinzu kommt, dass
eine sachgerechte Zuordnung von anlagengruppenspe-
zifischen Indexreihen zu den einzelnen Anlagengrup-
pen sehr schwierig ist. Dies liegt insbesondere daran,
dass spezifische Preisentwicklungen von Strom- bzw.
Gasanlagegütern vom Statistischen Bundesamt bisher
nicht untersucht wurden und somit selbst die Verwen-
dung anlagengruppenspezifischer Preisindizes zwangs-
läufig mit Unschärfen verbunden wäre. Diese ergeben
sich zum einen daraus, dass automatisch Preiseinflüsse
anderer sachfremder Anlagegüter mit einfließen. Zum
anderen ist es notwendig, Mischindizes aus verschiede-
nen Indexreihen zu bilden. Dies gelingt lediglich für
wenige übergeordnete Hauptanlagengruppen, die für
die Elektrizitätsversorgungsnetze charakteristisch sind.

Durch die Verordnungsänderung sind Preisindizes an-
zuwenden, die die Preisentwicklung des Anlagevermö-
gens der Netzbetreiber adäquat berücksichtigen. Die
Indizes finden Anwendung auf Festlegungen der kalen-
derjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulie-
rungsperiode oder späterer Regulierungsperioden, auf
etwaige Neubescheidungen von Genehmigungen oder
Festlegungen (etwa im Falle ergangener rechtskräftiger
gerichtlicher Entscheidungen), oder auf künftige Kos-
tenprüfungen. Die Verordnungsänderung ermöglicht
durch die Verdichtung auf wenige, allgemeine Indexrei-
hen die praktikable und transparente Ermittlung von
kalkulatorischen Restwerten und Abschreibungen zu
Tagesneuwerten.

Zu Nummer 2

Die Einführung der Indexreihen gemäß § 6a Strom-
NEV – neu –, die auf alle Altanlagegüter nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 3, Absatz 2 StromNEV anzuwenden sind,
stellt für die Zukunft eine verlässliche, einheitliche Er-
mittlung der Tagesneuwerte sicher. Ein Wiederaufleben
kalkulatorischer Restwerte zu Tagesneuwerten, die un-
ter Zugrundelegung von zu diesem Vorschlag abwei-
chenden Indexreihen ermittelt wurden, ist ausgeschlos-
sen. Die unter Anwendung der Indexreihen nach § 6a
StromNEV – neu – ermittelten Tagesneuwerte bewir-
ken keine Rück- bzw. Nachholungseffekte im Hinblick
auf zuvor verwendete Indexreihen.

In § 6a Absatz 1 StromNEV – neu – sind diejenigen In-
dexreihen aufgeführt, die auf die Ermittlung der Tages-
neuwerte grundsätzlich Anwendung finden sollen.

§ 6a Absatz 2 StromNEV – neu – sieht für den Fall,
dass Indexreihen nach § 6a Absatz 1 StromNEV – neu –
für den notwendigen Zeitraum nicht vorliegen, eine
Verkettung mit vergleichbaren Indexreihen vor. Die
Verkettungsmethodik kann anhand folgender Beispiel-
rechnung nachvollzogen werden:

Die grundsätzlich anzuwendende Indexreihe gemäß
§ 6a Absatz 1 Nummer 5 StromNEV – neu – betreffend
die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt
(ohne Mineralölerzeugnisse) reicht zurück bis zum Jahr
1976. In diesem Jahr beträgt der Indexwert: 60,30. Der
Indexwert der Ersatzindexreihe gemäß § 6a Absatz 2
Satz 3 Nummer 3 StromNEV – neu – Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte gesamt beträgt im Jahr 1976:
58,2. Der Quotient dieser beiden Indexwerte (60,3/58,2
= 1,0361) bildet den Verkettungsfaktor und wird mit je-
dem Indexwert der Ersatzindexreihe multipliziert.

Durch die Multiplikation der Ersatzindexreihe mit dem
Verkettungsfaktor wird diese lediglich umbasiert, die
Preisänderung bleibt somit unverändert. Die Verket-
tungsmethodik kann auch den Veröffentlichungen des
Statistischen Bundesamtes in den Erläuterungen zur
Fachserie 16 bzw. 17 entnommen werden.

§ 6a Absatz 3 StromNEV – neu – beschreibt die Bil-
dung von Indexfaktoren.

Die Bildung von Indexfaktoren kann anhand folgender
Beispielrechnung nachvollzogen werden: Der Faktor-
wert der Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) des Jahres
1990 ergibt sich aus dem Quotienten des Indexwertes
des Basisjahres (beispielsweise 2010) und dem Index-
wert des Jahres 1990. Im Basisjahr 2010 beträgt der
Indexwert 109,2, im Jahr 1990 liegt er bei 86,3. Daraus
ergibt sich ein Indexfaktor in Höhe von 109,2/86,3 =
1,2654. Hat somit ein Netzbetreiber im Jahr 1990 Anla-
gen angeschafft, sind die entsprechenden Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten mit diesem Faktor zu
multiplizieren, um den Tagesneuwert im Jahr 2010 zu
erhalten.

Multipliziert man somit den Indexfaktor des Jahres t
mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Index-
wert des Basisjahres. Der Indexfaktor für das Basisjahr
beträgt damit 1. Bei Anlagegütern, welche im Jahr 2006
oder später angeschafft wurden, handelt es sich um
Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4 Strom-
NEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten er-
folgt.

Somit ergeben sich für das Basisjahr der zweiten Regu-
lierungsperiode (2011) folgende Indexwerte und Index-
faktoren:
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Zu Nummer 3

Zu den Buchstaben a bis c

Durch die vorgeschlagene Anfügung von § 30 Absatz 1
Nummer 9 StromNEV – neu – wird eine Festlegungs-
befugnis der Regulierungsbehörden geschaffen betref-
fend die Anwendung von alternativen Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes, für den Zeitraum, in dem
die in § 6 Absatz 1 Satz 2 StromNEV und § 6a Strom-
NEV – neu – genannten Indexreihen vom Statistischen
Bundesamt nicht veröffentlicht werden.

Zu Nummer 4

Durch die vorgeschlagene Übergangsregelung in § 32
Absatz 7 StromNEV – neu – soll klargestellt werden,
dass die Indexreihen nach den geänderten § 6 Absatz 3
Satz 2 StromNEV und § 6a StromNEV – neu – in den
laufenden Verwaltungsverfahren Anwendung finden,
also auch für das vollständige Jahr 2012. Diese An-
wendbarkeit wäre ohnehin gegeben, wenn die hier vor-
geschlagene Änderung der StromNEV noch vor
Abschluss eines Verwaltungsverfahrens in Kraft tritt.
Durch die Übergangsregelung sollen Zweifel im Hin-
blick auf die ganzjährige Anwendbarkeit vermieden
werden.

21. Zu Artikel 6a – neu – (§ 7 Absatz 1, 3a – neu –,
7 – neu – StromNEV)

Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a4 einzufügen:

,Artikel 6a

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

§ 7 der Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli
2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „nominal wie
Fremdkapital“ durch die Wörter „gemäß Absatz 7“
ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Zur Festlegung der Basis für die Verzin-
sung des die zulässige Eigenkapitalquote überstei-
genden Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1
Satz 5 ist dieser auf den zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten sowie den zu Tagesneuwerten be-
werteten Anteil aufzuteilen. Der zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten bewertete Anteil bestimmt
sich nach dem Anteil, den der Restwert des Sach-
anlagevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
und 3 an der Summe der Restwerte des Sachanlage-
vermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3
hat. Der zu Tagesneuwerten bewertete Anteil be-
stimmt sich nach dem Anteil, den die Summe der
Restwerte des Sachanlagevermögens nach Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 an der Summe der Restwerte des
Sachanlagevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 bis 3 hat.“

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Der nach Absatz 3a Satz 2 zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten bewertete Anteil des über-
steigenden Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1
Satz 5 ist mit dem Mittelwert des auf die letzten
zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitts der von der Deutschen Bundesbank
veröffentlichten

1. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere in-
ländischer Emittenten – Anleihen der öffent-
lichen Hand,

2. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere in-
ländischer Emittenten – Anleihen von Unterneh-
men (Nicht-MFIs) und der

3. Umlaufrendite inländischer Inhaberschuldver-
schreibungen – Hypothekenpfandbriefe

zu verzinsen. Der auf den nach Absatz 3a Satz 3 zu
Tagesneuwerten bewertete Anteil des übersteigen-
den Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 5
anzuwendende Zinssatz ergibt sich aus der Subtrak-
tion des auf die letzten zehn abgeschlossenen
Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der Preis-
änderungsrate nach dem vom Statistischen Bundes-
amt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex
von dem nach Satz 1 bestimmten Zinssatz. Weitere
Zuschläge sind unzulässig.“‘

B e g r ü n d u n g

Die vorgeschlagene Änderung der StromNEV dient der
Schaffung von Rechtssicherheit im Hinblick auf die
Anerkennung und Bemessung des Risikozuschlages auf
den Zinssatz, der auf den die zulässige Eigenkapital-
quote von 40 Prozent übersteigenden Anteil des Eigen-
kapitals anzuwenden ist (§ 7 Absatz 1 Satz 5
StromNEV).

In einer Reihe von Beschlüssen aus dem Jahre 2008 hat
der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass bei der
Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes stets zu prüfen
sei, ob und – bejahendenfalls – in welcher Höhe ein et-
waiger Risikozuschlag zu berücksichtigen ist. Nach der
Rechtsprechung des BGH kann die Höhe des zu ermit-
telnden Risikozuschlages nicht über einen pauschalen
Prozentsatz berücksichtigt werden. Erforderlich sei
eine Risikobewertung aus der Sicht eines fiktiven
Kreditgebers, die allerdings nicht unternehmensscharf
erfolgen müsse. Ausreichend sei aus Gründen der Ver-
einfachung und der Praktikabilität die „Bildung sachge-
recht abgegrenzter Risikoklassen“. Die Fragen der Be-
rücksichtigung eines Risikozuschlages im Einzelfall
sowie die Bildung von Risikoklassen zur Bestimmung
der Höhe des Risikozuschlages wurden durch den BGH
aber nicht abschließend geklärt, sondern zur Durchfüh-
rung weiterer Ermittlungen an die erste Instanz zurück-
verwiesen, wo die Verfahren derzeit noch anhängig
sind.

Durch die genannten Entscheidungen des BGH ist in
der Regulierungspraxis – sowohl für die Regulierungs-
behörden als auch für die regulierten Unternehmen –
eine erhebliche Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die4 Siehe auch die Nummern 2 und 20.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 19 – Drucksache 17/11269

Anerkennung und Bemessung des Risikozuschlages
entstanden. Die entstandene Rechtsunsicherheit soll
durch die hier vorgeschlagenen Änderungen beseitigt
und der durch den BGH erkannte Mangel geheilt wer-
den, indem konkrete Vorgaben für die Bemessung eines
angemessenen Zinssatzes für die Verzinsung des die zu-
lässige Eigenkapitalquote von 40 Prozent übersteigen-
den Anteils des Eigenkapitals gemacht werden, was
auch einen angemessenen Risikozuschlag mit ein-
schließt.

Zu Buchstabe a

Die Streichung des Wortes „nominal“ in § 7 Absatz 1
Satz 5 StromNEV ist erforderlich, da die Verzinsung
des betriebsnotwendigen Eigenkapitals, soweit es einen
Anteil von 40 Prozent des sich aus der Summe der
Werte nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV
ergebenden betriebsnotwendigen Vermögens über-
steigt, in Anteilen nominal und in Anteilen real erfolgt.

Die Streichung der Wörter „wie Fremdkapital“ dient
der Klarstellung, dass die Verzinsung des betriebsnot-
wendigen Eigenkapitals im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5
StromNEV sich nach § 7 Absatz 7 StromNEV – neu –
richtet. Die Verzinsung wird durch § 7 Absatz 7 Strom-
NEV – neu – detailliert vorgegeben, so dass der bishe-
rige Hinweis auf eine Verzinsung „wie Fremdkapital“
überflüssig geworden ist.

Zu Buchstabe b

§ 7 Absatz 3a StromNEV – neu – regelt die Ermittlung
der Anteile des betriebsnotwendigen Eigenkapitals
nach § 7 Absatz 1 Satz 5 StromNEV, die einerseits der
Verzinsung mittels eines Nominalzinses und anderer-
seits mittels eines Realzinses unterliegen. Dabei ist
einerseits zwischen dem auf Grundlage der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und andererseits dem
auf Grundlage der Tagesneuwerte bewerteten Anteil
des betriebsnotwendigen Eigenkapitals nach § 7 Absatz 1
Satz 5 StromNEV zu unterscheiden.

Zu Buchstabe c

§ 7 Absatz 7 StromNEV – neu – bestimmt, dass der auf
Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten
bewertete Anteil des betriebsnotwendigen Eigenkapi-
tals, der die zulässige Eigenkapitalquote übersteigt (§ 7
Absatz 1 Satz 5 StromNEV), mit einem Nominalzins zu
verzinsen ist. Der auf Grundlage der Tagesneuwerte be-
wertete Anteil des betriebsnotwendigen Eigenkapitals
im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5 StromNEV ist hinge-
gen mit einem Realzins zu verzinsen. Mittels der nach
§ 6 Absatz 3 StromNEV anzuwendenden Preisindizes
wird die Teuerung des Anlagegutes für den auf Grund-
lage der Tagesneuwerte bewerteten Anteil des betriebs-
notwendigen Eigenkapitals im Sinne des § 7 Absatz 1
Satz 5 StromNEV bereits abgebildet. Eine nominale
Verzinsung des so ermittelten Vermögenswertes, der
ebenfalls einen Inflationsanteil enthält, würde zu einer
Doppelberücksichtigung der Teuerung führen.

Nach Satz 1 ist der auf Grundlage der Anschaffungs-
und Herstellungskosten bewertete Anteil des betriebs-

notwendigen Eigenkapitals im Sinne des § 7 Absatz 1
Satz 5 StromNEV mit einem Nominalzins zu verzinsen,
der sich aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank
veröffentlichten Werten ergibt. Diese Werte sind in § 7
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 StromNEV – neu –
abschließend aufgezählt. Im Einzelnen beziehen sich
diese Werte auf die Umlaufrendite festverzinslicher
Wertpapiere inländischer Emittenten – Anleihen der öf-
fentlichen Hand –, auf die Umlaufrendite festverzins-
licher Wertpapiere inländischer Emittenten – Anleihen
von Unternehmen (Nicht-MFIs) – sowie auf die Umlauf-
rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen –
Hypothekenpfandbriefe. Anders als ein festgeschriebe-
ner pauschaler Satz gewährleistet die vorgeschlagene
Regelung eine fortlaufende Anpassung des anzuwen-
denden Zinssatzes an die aktuelle Entwicklung an den
Märkten.

Durch die Bildung eines arithmetischen Mittels der
genannten drei Werte wird ein angesichts der besonde-
ren Branchenverhältnisse der Betreiber der Energiever-
sorgungsnetze angemessener Risikozuschlag bei der
Verzinsung berücksichtigt. Weiterhin ist dieser arithme-
tische Mittelwert, der auf alle Netzbetreiber gleicher-
maßen Anwendung finden soll, in der Regulierungs-
praxis vergleichsweise einfach zu handhaben; eine
unternehmensscharfe oder auf bestimmte Fallgruppen
bezogene Ermittlung des Risikozuschlages und damit
des anzuwendenden Zinssatzes wird hierdurch entbehr-
lich.

Die für die Bildung des arithmetischen Mittels maßgeb-
lichen Durchschnittswerte wurden so gewählt, dass sie
die Besonderheiten der Netzbranche möglichst sach-
gerecht abbilden: Die Betreiber der Energieversor-
gungsnetze stehen häufig (jedenfalls teilweise) im
Eigentum der öffentlichen Hand. Darüber hinaus weist
der Netzbetrieb ein im Vergleich zu anderen Branchen
deutlich geringeres unternehmerisches Risiko auf.
Weiterhin ist davon auszugehen, dass das vorhandene
Anlagevermögen eines Monopolbetriebes mit regulato-
risch vorgegebener angemessener Eigenkapitalrendite
als Absicherung für Fremdmittel eine mit Hypotheken
oder Grundschulden vergleichbare Sicherheit bietet.
Schließlich haben auch Netzbetreiber grundsätzlich die
Möglichkeit, Darlehen über die Bestellung dinglicher
Sicherheiten abzusichern. Vor diesem Hintergrund ist
es sachgerecht, in die Mittelwertbildung die Umlauf-
rendite von Anleihen der öffentlichen Hand, die
Umlaufrendite von Unternehmensanleihen und die
Umlaufrendite von Hypothekenpfandbriefen einzube-
ziehen. Der so berechnete Mittelwert enthält einen an-
gemessenen Risikozuschlag.

Nach Satz 2 ist zur Verzinsung des zu Tagesneuwerten
bewerteten Anteils des übersteigenden Anteils des
Eigenkapitals nach § 7 Absatz 1 Satz 5 StromNEV der
nach Satz 1 ermittelte Nominalzins um den auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitt der Preisänderungsrate nach dem vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucher-
preisgesamtindex zu ermäßigen.
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Satz 3 stellt sicher, dass keine weiteren Zuschläge (bei-
spielsweise ein Zuschlag für fiktive Emissionskosten)
berücksichtigt werden können.

Nachfolgend wird die erforderliche Berechnung der an-
zuwendenden Zinsanteile beispielhaft für das Jahr 2011
dargestellt:

22. Zu Artikel 6b – neu – (§ 6 Absatz 3, § 6a,
§ 30 Absatz 1 Nummer 5
– neu – und § 32 Absatz 7
– neu – GasNEV)

Nach Artikel 6a ist folgender Artikel 6b5 einzufügen:

,Artikel 6b

Änderung der Gasnetzentgeltverordnung

Die Gasnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2197), die zuletzt durch Artikel 5 der Ver-
ordnung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „unter Verwendung
anlagenspezifischer oder anlagengruppenspezi-
fischer Preisindizes, die auf den Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes beruhen (Veröffentli-
chungen des Statistischen Bundesamtes „Preise
und Preisindizes“, Fachserie 16 und 17*))“
durch die Wörter „durch Indexreihen des Statis-

tischen Bundesamtes nach Maßgabe des § 6a“
ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Im Falle der Gasversorgungsnetze in Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die
Anschaffungs- und Herstellungskosten für jene
Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer
erstmaligen Bewertung in Deutscher Mark liegt,
unter Heranziehung der in der DM-Eröffnungs-
bilanz ausgewiesenen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten und einer Rückrechnung mittels
der Preisindizes nach § 6a zu ermitteln.“

c) Folgende Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„Soweit die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten nach Satz 3 nicht vorliegen, kann die Re-
gulierungsbehörde die fehlenden Daten durch
eine sachgerechte Schätzung der Anschaffungs-
und Herstellungskosten bestimmen. Eine Neu-
bewertung der Anlagegüter durch den Netzbe-
treiber ist ausgeschlossen.“5 Siehe auch Nummer 23.
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2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte

(1) Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach
§ 6 Absatz 3 Satz 2 sind folgende Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes*) heranzuziehen:

1. Für die Anlagengruppen I.2 Grundstücksanla-
gen, I.3 Betriebsgebäude, I.4 Verwaltungsge-
bäude, III.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9
Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen) der
Anlage 1 zur GasNEV ist die Indexreihe Ge-
werbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am
Bauwerk, ohne Umsatzsteuer (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die
Bauwirtschaft) anzuwenden.

2. Für die Anlagengruppen Rohrleitungen und
Hausanschlussleitungen IV.1.1 Stahlleitungen
PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen katho-
disch geschützt, IV.1.3 Stahlleitungen bitumi-
niert, IV.2 Grauguss (> DN 150), IV.3 Duktiler
Guss, IV.4 Polyethylen (PE-HD) und IV.5 Poly-
venylchlorid (PVC) der Anlage 1 zur GasNEV
ist die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am
Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statisti-
sches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für
die Bauwirtschaft) zu verwenden.

3. Für alle übrigen Anlagengruppen – mit Aus-
nahme der Anlagengruppe I.1 Grundstücke der
Anlage 1 zur GasNEV – ist der Index für Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne
Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte) zu verwenden.

(2) Sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen
des Statistischen Bundesamtes nicht über den not-
wendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar
sind, sind Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen
und mit den in Absatz 1 genannten Indexreihen
nach Maßgabe von Absatz 3 zu verketten. Die Ver-
kettungsfaktoren ergeben sich jeweils aus der Divi-
sion des am weitesten in der Vergangenheit liegen-
den Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1
durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für das-
selbe Beobachtungsjahr. Es sind folgende Ersatzin-
dexreihen heranzuziehen:

1. Für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsge-
bäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne Um-
satzsteuer ist für den Zeitraum 1958 bis 1968
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude,
Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preis-
indizes für die Bauwirtschaft) heranzuziehen.
Für den Zeitraum vor 1958 ist die Indexreihe
Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte
Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fach-

serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an-
zuwenden.

2. Für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen
am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer ist
für den Zeitraum 1958 bis 1968 die Indexreihe
Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tief-
bau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt-
schaft) und für den Zeitraum vor 1958 die
Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/
1914 erstellte Wohngebäude anzuwenden.

3. Für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse)
ist für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) an-
zuwenden.

(3) Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t
angeschafften Anlagegutes ergibt sich durch Multi-
plikation des Indexfaktors des Jahres t mit den his-
torischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus dem
Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und
dem Indexwert des Jahres t und ist auf vier Nach-
kommastellen zu runden.“

3. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort „und“ am Ende
durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das
Wort „und“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. die Anwendung von alternativen Indexrei-
hen des Statistischen Bundesamtes, für den
Zeitraum, in dem die in § 6 Absatz 3 Satz 2
und § 6a genannten Indexreihen vom Statis-
tischen Bundesamt nicht veröffentlicht wer-
den.“

4. Dem § 32 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 Satz 2 erfolgt ab dem 1. Januar 2012 unter
Anwendung der Indexreihen des Statistischen Bun-
desamtes nach § 6a in der ab dem … [einsetzen: In-
krafttreten des Gesetzes] geltenden Fassung.“‘

Als Folge ist

in der Inhaltsübersicht nach der Angabe zu § 6 folgende
Angabe einzufügen:

„§ 6a Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte“.

B e g r ü n d u n g

Die vorgeschlagene Änderung dient dazu, eine verwal-
tungsvereinfachende und zugleich rechtssichere Grund-
lage für die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6 Ab-
satz 3 GasNEV zu schaffen.

* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt,

Wiesbaden.
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Zu Nummer 1

Zu den Buchstaben a bis c

Eine Vereinfachung und Pauschalierung des § 6 Absatz 3
GasNEV ist erforderlich geworden, da der Verwal-
tungsaufwand, der mit der Festlegung anlagengruppen-
spezifischer Preisindizes verbunden ist, in keinem Ver-
hältnis zum wirtschaftlichen Nutzen für die Netzkun-
den und Netzbetreiber steht. Hinzu kommt, dass eine
sachgerechte Zuordnung von anlagengruppenspezifi-
schen Indexreihen zu den einzelnen Anlagengruppen
sehr schwierig ist. Dies liegt insbesondere daran, dass
spezifische Preisentwicklungen von Strom- bzw. Gas-
anlagegütern vom Statistischen Bundesamt bisher nicht
untersucht wurden und somit selbst die Verwendung
anlagengruppenspezifischer Preisindizes zwangsläufig
mit Unschärfen verbunden wäre. Diese ergeben sich
zum einen daraus, dass automatisch Preiseinflüsse an-
derer sachfremder Anlagegüter mit einfließen. Zum an-
deren ist es notwendig, Mischindizes aus verschiedenen
Indexreihen zu bilden. Dies gelingt lediglich für wenige
übergeordnete Hauptanlagengruppen, die für die Elek-
trizitätsversorgungsnetze charakteristisch sind.

Durch die Verordnungsänderung sind Preisindizes an-
zuwenden, die die Preisentwicklung des Anlagevermö-
gens der Netzbetreiber adäquat berücksichtigen. Die
Indizes finden Anwendung auf Festlegungen der kalen-
derjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulie-
rungsperiode oder späterer Regulierungsperioden, auf
etwaige Neubescheidungen von Genehmigungen oder
Festlegungen (etwa im Falle ergangener rechtskräftiger
gerichtlicher Entscheidungen), oder auf künftige Kos-
tenprüfungen. Die Verordnungsänderung ermöglicht
durch die Verdichtung auf wenige, allgemeine Indexrei-
hen die praktikable und transparente Ermittlung von
kalkulatorischen Restwerten und Abschreibungen zu
Tagesneuwerten.

Zu Nummer 2

Die Einführung der Indexreihen gemäß § 6a GasNEV
– neu –, die auf alle Altanlagegüter nach § 6 Absatz 1
Satz 3, Absatz 2 GasNEV anzuwenden sind, stellt für
die Zukunft eine verlässliche, einheitliche Ermittlung
der Tagesneuwerte sicher. Ein Wiederaufleben kalkula-
torischer Restwerte zu Tagesneuwerten, die unter Zu-
grundelegung von zu diesem Vorschlag abweichenden
Indexreihen ermittelt wurden, ist ausgeschlossen. Die
unter Anwendung der Indexreihen nach § 6a GasNEV
– neu – ermittelten Tagesneuwerte bewirken keine
Rück- bzw. Nachholungseffekte im Hinblick auf zuvor
verwendete Indexreihen.

In § 6a Absatz 1 GasNEV – neu – sind diejenigen In-
dexreihen aufgeführt, die auf die Ermittlung der Tages-
neuwerte grundsätzlich Anwendung finden sollen.

§ 6a Absatz 2 GasNEV – neu – sieht für den Fall, dass
Indexreihen nach § 6a Absatz 1 GasNEV – neu – für
den notwendigen Zeitraum nicht vorliegen, eine Ver-
kettung mit vergleichbaren Indexreihen vor. Die Ver-
kettungsmethodik kann anhand folgender Beispielrech-
nung nachvollzogen werden:

Die grundsätzlich anzuwendende Indexreihe gemäß
§ 6a Absatz 1 Nummer 3 GasNEV – neu – betreffend
die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt
(ohne Mineralölerzeugnisse) reicht zurück bis zum Jahr
1976. In diesem Jahr beträgt der Indexwert: 60,30. Der
Indexwert der Ersatzindexreihe gemäß § 6a Absatz 2
Satz 3 Nummer 3 GasNEV – neu – Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte gesamt beträgt im Jahr 1976: 58,2.
Der Quotient dieser beiden Indexwerte (60,3/58,2 =
1,0361) bildet den Verkettungsfaktor und wird mit je-
dem Indexwert der Ersatzindexreihe multipliziert.

Durch die Multiplikation der Ersatzindexreihe mit dem
Verkettungsfaktor wird diese lediglich umbasiert, die
Preisänderung bleibt somit unverändert. Die Verket-
tungsmethodik kann auch den Veröffentlichungen des
Statistischen Bundesamtes in den Erläuterungen zur
Fachserie 16 bzw. 17 entnommen werden.

§ 6a Absatz 3 GasNEV – neu – beschreibt die Bildung
von Indexfaktoren.

Die Bildung von Indexfaktoren kann anhand folgender
Beispielrechnung nachvollzogen werden: Der Faktor-
wert der Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) des Jahres
1990 ergibt sich aus dem Quotienten des Indexwertes
des Basisjahres (beispielsweise 2010) und dem Index-
wert des Jahres 1990. Im Basisjahr 2010 beträgt der In-
dexwert 109,2, im Jahr 1990 liegt er bei 86,3. Daraus
ergibt sich ein Indexfaktor in Höhe von 109,2/86,3 =
1,2654. Hat somit ein Netzbetreiber im Jahr 1990 Anla-
gen angeschafft, sind die entsprechenden Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten mit diesem Faktor zu
multiplizieren, um den Tagesneuwert im Jahr 2010 zu
erhalten.

Multipliziert man somit den Indexfaktor des Jahres t
mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Index-
wert des Basisjahres. Der Indexfaktor für das Basisjahr
beträgt damit 1. Bei Anlagegütern, welche im Jahr 2006
oder später angeschafft wurden, handelt es sich um
Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4
GasNEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten
erfolgt.

Somit ergeben sich für das Basisjahr der zweiten Regu-
lierungsperiode (2010) folgende Indexwerte und Index-
faktoren:
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Zu Nummer 3

Zu den Buchstaben a bis c

Durch die vorgeschlagene Anfügung von § 30 Absatz 1
Nummer 5 GasNEV – neu – wird eine Festlegungsbe-
fugnis der Regulierungsbehörden geschaffen betreffend
die Anwendung von alternativen Indexreihen des Sta-
tistischen Bundesamtes, für den Zeitraum, in dem die in
§ 6 Absatz 3 Satz 2 GasNEV und § 6a GasNEV – neu –
genannten Indexreihen vom Statistischen Bundesamt
nicht veröffentlicht werden.

Zu Nummer 4

Durch die vorgeschlagene Übergangsregelung in § 32
Absatz 7 GasNEV – neu – soll klargestellt werden, dass
die Indexreihen nach den geänderten § 6 Absatz 3
Satz 2 GasNEV und § 6a GasNEV – neu – in den lau-
fenden Verwaltungsverfahren Anwendung finden, also
auch für das vollständige Jahr 2012. Diese Anwendbar-
keit wäre ohnehin gegeben, wenn die hier vorgeschla-
gene Änderung der GasNEV noch vor Abschluss eines
Verwaltungsverfahrens in Kraft tritt. Durch die Über-
gangsregelung sollen Zweifel im Hinblick auf die ganz-
jährige Anwendbarkeit vermieden werden.

23. Zu Artikel 6b – neu – (§ 6 Absatz 1, 3a – neu –,
7 – neu – GasNEV)

Nach Artikel 6a ist folgender Artikel 6b6 einzufügen:

,Artikel 6b

Änderung der Gasnetzentgeltverordnung

§ 7 der Gasnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2197), die zuletzt durch Artikel 5 der Ver-
ordnung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „nominal wie
Fremdkapital“ durch die Angabe „gemäß Absatz 7“
ersetzt .

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Zur Festlegung der Basis für die Verzin-
sung des die zulässige Eigenkapitalquote überstei-
genden Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1
Satz 4 ist dieser auf den zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten sowie den zu Tagesneuwerten be-
werteten Anteil aufzuteilen. Der zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten bewertete Anteil bestimmt
sich nach dem Anteil, den der Restwert des Sachan-
lagevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
und 3 an der Summe der Restwerte des Sachanlage-
vermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3
hat. Der zu Tagesneuwerten bewertete Anteil be-
stimmt sich nach dem Anteil, den die Summe der
Restwerte des Sachanlagevermögens nach Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 an der Summe der Restwerte des
Sachanlagevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 bis 3 hat.“

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Der nach Absatz 3a Satz 2 zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten bewertete Anteil des über-
steigenden Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1
Satz 4 ist mit dem Mittelwert des auf die letzten
zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitts der von der Deutschen Bundesbank
veröffentlichten

1. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere in-
ländischer Emittenten – Anleihen der öffent-
lichen Hand,

2. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere in-
ländischer Emittenten – Anleihen von Unterneh-
men (Nicht-MFIs) und der

3. Umlaufrendite inländischer Inhaberschuldver-
schreibungen – Hypothekenpfandbriefe

zu verzinsen. Der auf den nach Absatz 3a Satz 3 zu
Tagesneuwerten bewertete Anteil des übersteigen-
den Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 4
anzuwendende Zinssatz ergibt sich aus der Subtrak-
tion des auf die letzten zehn abgeschlossenen Ka-
lenderjahre bezogenen Durchschnitts der Preisände-
rungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt
veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex von
dem nach Satz 1 bestimmten Zinssatz. Weitere Zu-
schläge sind unzulässig.“‘

B e g r ü n d u n g

Die vorgeschlagenen Änderungen der GasNEV dienen
der Schaffung von Rechtssicherheit im Hinblick auf die
Anerkennung und Bemessung des Risikozuschlages auf
den Zinssatz, der auf den die zulässige Eigenkapital-
quote von 40 Prozent übersteigenden Anteil des Eigen-
kapitals anzuwenden ist (§ 7 Absatz 1 Satz 5 GasNEV).

In einer Reihe von Beschlüssen aus dem Jahre 2008 hat
der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass bei der
Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes stets zu prüfen
sei, ob und – bejahendenfalls – in welcher Höhe ein et-
waiger Risikozuschlag zu berücksichtigen ist. Nach der
Rechtsprechung des BGH kann die Höhe des zu ermit-
telnden Risikozuschlages nicht über einen pauschalen
Prozentsatz berücksichtigt werden. Erforderlich sei
eine Risikobewertung aus der Sicht eines fiktiven Kre-
ditgebers, die allerdings nicht unternehmensscharf
erfolgen müsse. Ausreichend sei aus Gründen der Ver-
einfachung und der Praktikabilität die „Bildung sachge-
recht abgegrenzter Risikoklassen“. Die Fragen der Be-
rücksichtigung eines Risikozuschlages im Einzelfall
sowie die Bildung von Risikoklassen zur Bestimmung
der Höhe des Risikozuschlages wurden durch den BGH
aber nicht abschließend geklärt, sondern zur Durchfüh-
rung weiterer Ermittlungen an die erste Instanz zurück-
verwiesen, wo die Verfahren derzeit noch anhängig
sind.

Durch die genannten Entscheidungen des BGH ist in
der Regulierungspraxis – sowohl für die Regulierungs-
behörden als auch für die regulierten Unternehmen –
eine erhebliche Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die
Anerkennung und Bemessung des Risikozuschlages6 Siehe auch Nummer 22.
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entstanden. Die entstandene Rechtsunsicherheit soll
durch die hier vorgeschlagenen Änderungen beseitigt
und der durch den BGH erkannte Mangel geheilt wer-
den, indem konkrete Vorgaben für die Bemessung eines
angemessenen Zinssatzes für die Verzinsung des die zu-
lässige Eigenkapitalquote von 40 Prozent übersteigen-
den Anteils des Eigenkapitals gemacht werden, was
auch einen angemessenen Risikozuschlag mit ein-
schließt.

Zu Buchstabe a

Die Streichung des Wortes „nominal“ in § 7 Absatz 1
Satz 5 GasNEV ist erforderlich, da die Verzinsung des
betriebsnotwendigen Eigenkapitals, soweit es einen
Anteil von 40 Prozent des sich aus der Summe der
Werte nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4
GasNEV ergebenden betriebsnotwendigen Vermögens
übersteigt, in Anteilen nominal und in Anteilen real er-
folgt.

Die Streichung der Wörter „wie Fremdkapital“ dient
der Klarstellung, dass die Verzinsung des betriebsnot-
wendigen Eigenkapitals im Sinne des § 7 Absatz 1
Satz 5 GasNEV sich nach § 7 Absatz 7 GasNEV – neu –
richtet. Die Verzinsung wird durch § 7 Absatz 7
GasNEV – neu – detailliert vorgegeben, so dass der bis-
herige Hinweis auf eine Verzinsung „wie Fremdkapi-
tal“ überflüssig geworden ist.

Zu Buchstabe b

§ 7 Absatz 3a GasNEV – neu – regelt die Ermittlung
der Anteile des betriebsnotwendigen Eigenkapitals
nach § 7 Absatz 1 Satz 5 GasNEV, die einerseits der
Verzinsung mittels eines Nominalzinses und anderer-
seits mittels eines Realzinses unterliegen. Dabei ist
einerseits zwischen dem auf Grundlage der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und andererseits dem
auf Grundlage der Tagesneuwerte bewerteten Anteil
des betriebsnotwendigen Eigenkapitals nach § 7 Ab-
satz 1 Satz 5 GasNEV zu unterscheiden.

Zu Buchstabe c

§ 7 Absatz 7 GasNEV – neu – bestimmt, dass der auf
Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten
bewertete Anteil des betriebsnotwendigen Eigenkapi-
tals, der die zulässige Eigenkapitalquote übersteigt (§ 7
Absatz 1 Satz 5 GasNEV), mit einem Nominalzins zu
verzinsen ist. Der auf Grundlage der Tagesneuwerte be-
wertete Anteil des betriebsnotwendigen Eigenkapitals
im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5 GasNEV ist hingegen
mit einem Realzins zu verzinsen. Mittels der nach § 6
Absatz 3 GasNEV anzuwendenden Preisindizes wird
die Teuerung des Anlagegutes für den auf Grundlage
der Tagesneuwerte bewerteten Anteil des betriebsnot-
wendigen Eigenkapitals im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5
GasNEV bereits abgebildet. Eine nominale Verzinsung
des so ermittelten Vermögenswertes, der ebenfalls
einen Inflationsanteil enthält, würde zu einer Doppel-
berücksichtigung der Teuerung führen.

Nach Satz 1 ist der auf Grundlage der Anschaffungs-
und Herstellungskosten bewertete Anteil des betriebs-

notwendigen Eigenkapitals im Sinne des § 7 Absatz 1
Satz 5 GasNEV mit einem Nominalzins zu verzinsen,
der sich aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank
veröffentlichten Werten ergibt. Diese Werte sind in § 7
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 GasNEV – neu – ab-
schließend aufgezählt. Im Einzelnen beziehen sich
diese Werte auf die Umlaufrendite festverzinslicher
Wertpapiere inländischer Emittenten – Anleihen der
öffentlichen Hand –, auf die Umlaufrendite festverzins-
licher Wertpapiere inländischer Emittenten – Anleihen
von Unternehmen (Nicht-MFIs) – sowie auf die Umlauf-
rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen –
Hypothekenpfandbriefe. Anders als ein festgeschriebe-
ner pauschaler Satz gewährleistet die vorgeschlagene
Regelung eine fortlaufende Anpassung des anzuwen-
denden Zinssatzes an die aktuelle Entwicklung an den
Märkten.

Durch die Bildung eines arithmetischen Mittels der ge-
nannten drei Werte wird ein angesichts der besonderen
Branchenverhältnisse der Betreiber der Energieversor-
gungsnetze angemessener Risikozuschlag bei der Ver-
zinsung berücksichtigt. Weiterhin ist dieser arithmetische
Mittelwert, der auf alle Netzbetreiber gleichermaßen
Anwendung finden soll, in der Regulierungspraxis ver-
gleichsweise einfach zu handhaben; eine unterneh-
mensscharfe oder auf bestimmte Fallgruppen bezogene
Ermittlung des Risikozuschlages und damit des anzu-
wendenden Zinssatzes wird hierdurch entbehrlich.

Die für die Bildung des arithmetischen Mittels maßgeb-
lichen Durchschnittswerte wurden so gewählt, dass sie
die Besonderheiten der Netzbranche möglichst sachge-
recht abbilden: Die Betreiber der Energieversorgungs-
netze stehen häufig (jedenfalls teilweise) im Eigentum
der öffentlichen Hand. Darüber hinaus weist der Netz-
betrieb ein im Vergleich zu anderen Branchen deutlich
geringeres unternehmerisches Risiko auf. Weiterhin ist
davon auszugehen, dass das vorhandene Anlagevermö-
gen eines Monopolbetriebes mit regulatorisch vorgege-
bener angemessener Eigenkapitalrendite als Absiche-
rung für Fremdmittel eine mit Hypotheken oder Grund-
schulden vergleichbare Sicherheit bietet. Schließlich
haben auch Netzbetreiber grundsätzlich die Möglich-
keit, Darlehen über die Bestellung dinglicher Sicherhei-
ten abzusichern. Vor diesem Hintergrund ist es sachge-
recht, in die Mittelwertbildung die Umlaufrendite von
Anleihen der öffentlichen Hand, die Umlaufrendite von
Unternehmensanleihen und die Umlaufrendite von
Hypothekenpfandbriefen einzubeziehen. Der so be-
rechnete Mittelwert enthält einen angemessenen Risi-
kozuschlag.

Nach Satz 2 ist zur Verzinsung des zu Tagesneuwerten
bewerteten Anteils des übersteigenden Anteils des
Eigenkapitals nach § 7 Absatz 1 Satz 5 GasNEV der
nach Satz 1 ermittelte Nominalzins um den auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitt der Preisänderungsrate nach dem vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucher-
preisgesamtindex zu ermäßigen.
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Satz 3 stellt sicher, dass keine weiteren Zuschläge (bei-
spielsweise ein Zuschlag für fiktive Emissionskosten)
berücksichtigt werden können.

Nachfolgend wird die erforderliche Berechnung der an-
zuwendenden Zinsanteile beispielhaft für das Jahr 2011
dargestellt:

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bun-
desrates wie folgt Stellung:

Zu Nummer 1

Zu Artikel 1 Nummer 1a – neu –
(§ 3 Nummer 24a und 24b EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzu-
fügen:

,1a. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 24a Buchstabe d werden das Komma
am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender
Teilsatz ausgerückt angefügt:

„Energieanlagen zur Abgabe von Energie, die sich
auf einem Betriebsgebiet befinden, sind in der Regel
für die Sicherstellung eines wirksamen und unver-
fälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit
Elektrizität und Gas unbedeutend im Sinne von
Buchstabe c, wenn sie fast ausschließlich dem be-
triebsnotwendigen Transport von Energie innerhalb
des eigenen Unternehmens oder zu verbundenen
Unternehmen oder fast ausschließlich dem der Be-
stimmung des Betriebs geschuldeten Abtransport in
ein Energieversorgungsnetz dienen,“

b) Nummer 24b wird aufgehoben.‘

Die Bundesregierung greift den Vorschlag des Bundesrates
nicht auf.

Die Begriffsbestimmungen in § 3 Nummer 24a und § 3
Nummer 24b EnWG wurden im Jahr 2011 mit der Novelle
des Energiewirtschaftsgesetzes eingeführt, um die Bestim-
mung zu ermöglichen, an welchem Punkt das regulierte
Netz beginnt. Das Verhältnis beider Begriffsbestimmungen
zueinander ist klar: Beide stehen nebeneinander. Es ergibt
sich aus den derzeitigen Formulierungen kein Hinweis dar-
auf, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Die Anwendung
des § 3 Nummer 24a EnWG ist nicht automatisch ausge-
schlossen, wenn die Voraussetzungen des § 3 Nummer 24b
EnWG nicht vorliegen. Dieses Verständnis wird auch von
den Regulierungsbehörden der Länder und der Bundesnet-
zagentur geteilt (vgl. Gemeinsames Positionspapier der Re-
gulierungsbehörden der Länder und der Bundesnetzagentur
zu geschlossenen Verteilernetzen gemäß § 110 EnWG vom
23. Februar 2012, S. 8, auf welches auch der Bundesrat
Bezug nimmt). Damit steht ein anerkanntes Auslegungs-
instrument zur Verfügung, dass die einheitliche Anwendung
der Begriffsbestimmungen in der Praxis unterstützt.

Damit sieht die Bundesregierung keinen Klarstellungsbe-
darf und demzufolge keine Notwendigkeit für eine Ände-
rung der Begriffsbestimmungen.
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Zu Nummer 2

Zu Artikel 1 Nummer 1a – neu –
(§ 3 Nummer 30a – neu – EnWG),
Nummer 24 Buchstabe a
(§ 118 Absatz 6 EnWG),

Artikel 6a – neu – (§ 19 Absatz 2 Satz 8 – neu –
StromNEV)

1. Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufü-
gen:

,1a. In § 3 wird nach Nummer 30 folgende Num-
mer 30a eingefügt:

„30a. Anlagen zur Speicherung elektrischer En-
ergie Anlagen, die elektrische Energie aus
einem Netz der allgemeinen Versorgung
entnehmen, elektrisch, chemisch, mecha-
nisch oder physikalisch speichern und
zeitlich verzögert an demselben Netzan-
schluss wieder einspeisen; hierzu zählen
auch Anlagen, in denen durch Wasser-
elektrolyse Wasserstoff erzeugt oder in
denen Gas oder Biogas durch wasser-
elektrolytisch erzeugten Wasserstoff und
anschließende Methanisierung hergestellt
wird,“‘

b) Nummer 24 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen:

,a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Anlagen zur Speicherung elektrischer
Energie sind hinsichtlich ihrer Entnahme elek-
trischer Energie von den Entgelten für den Netz-
zugang freigestellt. Strom, der zum Betrieb der
Speicheranlage verbraucht wird, ist von der
Zahlung von Netzentgelten freigestellt.“‘

2. Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen:

,Artikel 6a

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

§ 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung vom
25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefügt:

„Die Sätze 6 und 7 gelten auch für Freistellungen
nach § 118 Absatz 6 Satz 1 und 2 EnWG.“

b) Die bisherigen Sätze 8 bis 10 werden Sätze 9 bis 11.‘

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Vorschlag des Bun-
desrates nicht aufzugreifen.

Damit die Energiewende gelingt, müssen intelligente Netze,
flexible Kraftwerke und leistungsfähige Speicher zur Verfü-
gung stehen. Die Rentabilität von Pumpspeichern hat sich
jedoch, wie der Bundesrat zutreffend festhält, wegen des
kleiner werdenden Abstands zwischen hohen und niedrigen
Spotmarktpreisen stark verringert.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene pauschale Netzentgelt-
befreiung aller Speicheranlagen, also auch von Pumpspei-

chern, ist aber aus Sicht der Bundesregierung keine ad-
äquate Antwort auf dieses Problem.

Der Bundesrat führt aus, dass die von ihm geforderte pau-
schale Netzentgeltbefreiung von Speichern die für Investo-
ren erforderlichen Rahmenbedingungen schaffe, um sich in
neuen Pumpspeicher-Projekten zu engagieren. Es ist jedoch
bereits nach dem aktuellen § 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG so,
dass neu errichtete Anlagen zur Speicherung elektrischer
Energie, die ab 4. August 2011 innerhalb von 15 Jahren in
Betrieb genommen werden, für einen Zeitraum von 20 Jah-
ren ab Inbetriebnahme hinsichtlich des Bezugs der zu spei-
chernden elektrischen Energie von den Netzentgelten frei-
gestellt sind.

Die vorgesehene pauschale Netzentgeltbefreiung von Spei-
chern hätte weiter zur Folge, dass der bislang im EnWG ent-
haltene Anreiz, Modernisierungen bei bestehenden Pump-
speichern durchzuführen, gefährdet würde. Gemäß § 118
Absatz 6 Satz 2 EnWG in der aktuellen Fassung ist eine
vollständige Netzentgeltbefreiung für zehn Jahre möglich,
wenn Pumpspeicherkraftwerke ihre Pump- oder Turbinen-
leistung um 15 Prozent und zugleich ihre Speicherkapazität
um 5 Prozent erhöhen. Die kumulative Erfüllung beider
Kriterien hat sich in der Praxis für die bestehenden deut-
schen Pumpspeicherkraftwerke als äußerst schwierig erwie-
sen. Diesen Umstand hebt auch der Bundesrat zu Recht her-
vor. Statt einer pauschalen Befreiung sollten aber nach
Ansicht der Bundesregierung die Voraussetzungen für eine
Netzentgeltbefreiung bestehender Pumpspeicherkraftwerke
praxisnäher ausgestaltet und dabei die für die Energiewende
benötigten netzdienlichen Funktionen von Pumpspeicher-
kraftwerken (z. B. Schwarzstartfähigkeit) ausdrücklich be-
rücksichtigt werden. Dies wird derzeit innerhalb der Bun-
desregierung geprüft.

Im Übrigen würde das im Vorschlag des Bundesrates für
eine neue Nummer 30a enthaltene Erfordernis nach einer
Wiedereinspeisung „an demselben Netzanschluss“ die
Netzentgeltbefreiung für bestimmte Speichertechnologien
unmöglich machen. Dies ist nicht im Sinne der Bundes-
regierung und wird daher abgelehnt.

Zu Nummer 3

Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe e
(§ 6b Absatz 7 Satz 1 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe e ist in § 6b Absatz 7
Satz 1 das Wort „Abschlussprüfer“ durch die Wörter „Auf-
traggeber der Prüfung des Jahresabschlusses“ zu ersetzen.

Die Bundesregierung nimmt den Änderungsvorschlag des
Bundesrates auf. Ziel des Vorschlags der Bundesregierung
war es, auch die Abschlussprüfer deutlicher in die Pflicht zu
nehmen. Das Argument des Bundesrates, dass nicht die Ab-
schlussprüfer, sondern die regulierten Unternehmen quasi
„natürliche“ Ansprechpartner des Bundes und der Länder
sind, überzeugt jedoch.

Zu Nummer 4

Zum weiteren Gesetzgebungsverfahren
(§ 13b – neu – EnWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren
dafür Sorge zu tragen, dass Rechtsverordnungen nach dem
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neu aufzunehmenden § 13b sowohl der Zustimmung des
Bundestages als auch des Bundesrates bedürfen.

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Vorschlag des Bun-
desrates nicht aufzugreifen. Die genannte Verordnungser-
mächtigung soll nach einer Verabschiedung des Gesetzes so
schnell wie möglich ausgefüllt werden. Ein Zustimmungs-
erfordernis von Bundestag und Bundesrat würde entgegen
dem Zweck der Verordnungsermächtigung zu einer erhebli-
chen Verzögerung des Verfahrens führen. Aus verfassungs-
rechtlichen Gründen ist ein Erfordernis der Beteiligung des
Bundesrates nicht gegeben. Eine angemessene Berücksich-
tigung der Länderinteressen ist gewährleistet, da die Länder
im Rahmen der Verordnungsgebung angehört werden. Wei-
terhin sollen Ermächtigungsnormen grundsätzlich keine Zu-
stimmungserfordernisse des Bundestages enthalten, da sie
zu einer Vermischung der Aufgaben von Parlament und
Regierung führen. Die Trennung der Aufgaben und der Ver-
antwortung von Parlament und Regierung würde beein-
trächtigt, wenn der Verordnungsgeber beim Erlass von Ver-
ordnungen an einen Parlamentsbeschluss gebunden wird.

Zu Nummer 5

Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17a Absatz 1 Satz 1 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 sind in § 17a Absatz 1 Satz 1 nach
dem Wort „Bundesnetzagentur“ die Wörter „und den Küs-
tenländern“ einzufügen und nach dem Wort „Naturschutz“
die Wörter „und den Küstenländern“ zu streichen.

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Vorschlag des Bun-
desrates nicht aufzugreifen.

§ 17 Absatz 2a Satz 3 EnWG in der geltenden Fassung sieht
vor, dass das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie den Offshore-Netzplan für die ausschließliche Wirt-
schaftszone im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur
und in Abstimmung mit dem Bundesamt für Naturschutz
und den Küstenländern erstellt. Mit der Überführung des
geltenden § 17 Absatz 2a Satz 3 EnWG in den neuen § 17a
EnWG soll der Offshore-Netzplan von seiner grundsätzli-
chen Zielrichtung und das Verfahren zu seiner Erstellung
nicht verändert werden.

Ein Einvernehmenserfordernis des Bundesamtes für See-
schifffahrt und Hydrographie mit den Küstenländern bei der
Erstellung des Bundesfachplans Offshore stellt zudem aus
Sicht der Bundesregierung eine unzulässige Mischverwal-
tung dar.

Zu Nummer 6

Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17a Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 EnWG)

Der Bundesrat stellt fest, dass die Regelung nur dann sinn-
voll angewendet wird, wenn sie sicherstellt,

– dass Verbindungen von Anbindungsleitungen und/oder
Konverterstationen untereinander auf hoher See Auf-
gabe des Übertragungsnetzbetreibers sind, die sich aus
Netzsicherheitsstandards und aus Gründen der Risiko-
minimierung zwingend ergibt, und

– dass infolgedessen langfristig ein n-1-Kriterium auf die
Offshore-Anbindungen Anwendung findet, wobei kurz-
und mittelfristig auch Werte kleiner n-1 in Frage kom-
men.

Die Bundesregierung sieht kein Erfordernis für eine ergän-
zende Regelung.

Die Verbindung ausgewählter HGÜ-Konverterstationen ist
unter Berücksichtigung von Ausfallrisiken und möglichen
Entschädigungszahlungen grundsätzlich sinnvoll und wird
von der Bundesregierung im Allgemeinen unterstützt. Die
Errichtung von Konverterstationen in unmittelbarer Nähe
zueinander und deren Verbindung über Drehstrom-Verbin-
dungen ist bereits im Entwurf des Offshore-Netzplans des
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie vorgese-
hen. Auf diese Weise kann bei Ausfall einer Anbindungslei-
tung ein Teil der Energie über die andere abgeführt und eine
Notstromversorgung der Offshore-Windparks sichergestellt
werden.

Eine gesetzliche Verpflichtung des Übertragungsnetzbetrei-
bers zur Schaffung eines vermaschten Offshore-Übertra-
gungsnetzes und die Erfüllung des an Land geltenden
n-1-Kriteriums lehnt die Bundesregierung jedoch ab, um
den betroffenen Übertragungsnetzbetreiber nicht zu über-
fordern und die Netzausbaukosten im Rahmen zu halten.
Nach dem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung hat der
Übertragungsnetzbetreiber mit Blick auf mögliche Entschä-
digungspflichten bereits ein Eigeninteresse, die Netzanbin-
dungen von Offshore-Anlagen sicher und betriebsbereit zu
halten.

In § 17a Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 EnWG ist vorgesehen,
dass der Bundesfachplan Offshore Festlegungen zu Trassen
oder Trassenkorridoren zu oder für mögliche Verbindungen
von Anbindungsleitungen und/oder Konverterstationen ent-
halten soll. Außerdem muss nach § 17 Absatz 1 Satz 1
EnWG der Offshore-Netzentwicklungsplan unter Berück-
sichtigung der Festlegungen des Bundesfachplans Offshore
alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimie-
rung, Verstärkung und zum Ausbau der Offshore-Anbin-
dungsleitungen enthalten.

Über die konkrete Umsetzung von dauerhaften Verbindun-
gen von Offshore-Anlagen und/oder Anbindungsleitungen
untereinander kann jedoch nur im Einzelfall unter Berück-
sichtigung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit und
der damit verbundenen Kosten entschieden werden. Eine
zwingende Vorgabe zur Realisierung von Verbindungen von
Konverterstationen oder Sammelanbindungen untereinan-
der oder zur Verwirklichung der n-1-Sicherheit wäre mit er-
heblichen Kosten für die Netznutzer verbunden und derzeit
weder volkswirtschaftlich noch technisch nicht sinnvoll.
Bereits jetzt bestehen Kapazitätsengpässe bei der Zuliefer-
industrie. Die Errichtung zusätzlicher Landverbindungen
zur Herstellung der n-1-Sicherheit für bestehende Off-
shore-Anlagen wäre derzeit nur zu Lasten der Errichtung
von Anbindungsleitungen für neue Offshore-Anlagen reali-
sierbar. Dies widerspräche dem Ziel, die begrenzt verfügba-
ren Errichtungskapazitäten optimal einzusetzen. Ebenso er-
scheint die vollständige Umsetzung des n-1-Kriteriums
beim Offshore-Netzausbau aufgrund des dafür erforderlichen
räumlichen Mehrbedarfs nicht sinnvoll realisierbar.
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Zu Nummer 7

Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17d Absatz 2 Satz 3 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 17d Absatz 2 Satz 3 wie folgt
zu fassen:

„36 Monate vor Eintritt der voraussichtlichen Fertigstellung
wird der bekannt gemachte Fertigstellungstermin verbind-
lich.“

Die Bundesregierung hält die vom Bundesrat angeregte Er-
gänzung grundsätzlich für sinnvoll, stimmt aber dem For-
mulierungsvorschlag des Bundesrates nicht zu. Die 30-Mo-
natsfrist in § 17d Absatz 2 Satz 3 EnWG soll den Betreiber
eines Offshore-Windparks nicht in die Lage versetzen, die
finale Investitionsentscheidung herauszuzögern, sondern
stellt einen Zeitpunkt dar, ab dem von dem Betreiber des
Offshore-Windparks eine Anpassung abgeschlossener Ver-
träge nicht mehr erwartet werden kann.

Aus Sicht der Bundesregierung ist die 30-Monatsfrist
grundsätzlich auch sachlich gerechtfertigt. In der Vergan-
genheit wurde von den Betreibern von Offshore-Windparks
regelmäßig behauptet, sie seien in der Lage, einen Off-
shore-Windpark innerhalb von 24 bis 30 Monaten zu errich-
ten. Vor diesem Hintergrund ging die Bundesnetzagentur im
Positionspapier zur Netzanbindungsverpflichtung nach § 17
Absatz 2a EnWG von einer Frist von 30 Monaten zur Er-
richtung der Netzanbindungsleitung aus.

Eine Erweiterung der 30-Monatsfrist auf 36 Monate würde
die Flexibilität des Systemwechsels beeinträchtigen und da-
mit die Gefahr von zukünftigen Entschädigungsfällen erhö-
hen. Um das Anliegen des Bundesrates aufzugreifen und
den Betreiber von Offshore-Windparks einen größeren Zeit-
raum für die Herstellung der Betriebsbereitschaft einzuräu-
men schlägt die Bundesregierung daher vor, § 17d Absatz 3
Satz 3 EnWG wie folgt zu fassen:

„(3) […] Die Regulierungsbehörde kann in Abstimmung
mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
die für die Offshore-Anlage vorgesehene Anschlusskapazi-
tät in einem diskriminierungsfreien Verfahren auf andere
Offshore-Anlagen übertragen, wenn der Betreiber der Off-
shore-Anlage nicht spätestens zwölf Monate vor dem ver-
bindlichen Fertigstellungstermin mit der Errichtung der
Offshore-Anlage begonnen hat oder die technische Be-
triebsbereitschaft der Offshore-Anlage nicht innerhalb von
18 Monaten nach dem verbindlichen Zeitpunkt für die Fer-
tigstellung der Anbindungsleitung nach Absatz 2 Satz 3 her-
gestellt ist.“

Zu Nummer 8

Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17e Absatz 2 Satz 4 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 17e Absatz 2 Satz 4 wie folgt
zu fassen:

„Für den Anspruch auf Entschädigung nach diesem Absatz
ist von einer Betriebsbereitschaft im Sinne von Satz 1 auch
auszugehen, wenn das Fundament der Offshore-Anlage er-
richtet ist und an der Offshore-Anlage sowie an der für die
Offshore-Anlage vorgesehenen Umspannanlage zur Um-
wandlung der durch die Offshore-Anlage erzeugten Elektri-
zität auf eine höhere Spannungsebene durch den Vorhaben-

träger Eigentum erworben wurde und die Umspannanlage
kurzfristig errichtet werden kann.“

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Vorschlag des Bun-
desrates nicht aufzugreifen.

Aus Sicht der Bundesregierung sollte für einen Entschädi-
gungsanspruch sichergestellt sein, dass der Betreiber eines
Offshore-Windparks selbst umfangreiche Anstrengungen
unternommen hat und eine Herstellung der Betriebsbereit-
schaft der Offshore-Anlagen zum geplanten Fertigstellungs-
termin der Netzanbindungsleitung gewährleisten könnte. In
der Praxis stellt die Errichtung des parkinternen Umspann-
werks den Betreiber eines Offshore-Windparks vor erhebli-
che Herausforderungen. So stehen beispielsweise Schiffs-
kapazitäten für die Errichtung von Offshore-Anlagen nicht
unbeschränkt zur Verfügung. Auch geben die Übertragungs-
netzbetreiber als einen Hauptgrund für Verzögerungen die
Errichtung der Plattform für die Konverterstationen der An-
bindungsleitungen an. Vor diesem Hintergrund und gerade
auch mit Blick auf die Tatsache, dass viele Vorhabenträger
kein Eigentum an den Offshore-Anlagen und der Umspann-
anlage erwerben können, weil diese unter Eigentumsvorbe-
halt erworben werden oder Fremdkapitalgebern als Sicher-
heit übereignet werden, sieht die Bundesregierung den
Eigentumserwerb und die grundsätzliche Möglichkeit zur
kurzfristigen Errichtung des parkinternen Umspannwerks
nicht als ausreichend an. Mit Blick auf die Reduzierung von
Kosten für die Verbraucher aufgrund von Entschädigungs-
fällen beabsichtigt die Bundesregierung daher an der ur-
sprünglichen Formulierung festzuhalten.

Die Feststellung des Bundesrates, dass die Umspannanlagen
eine Stromversorgung benötigen, die bei fehlender Netz-
anbindung gegebenenfalls über Dieselgeneratoren sicherge-
stellt werden muss, ist nach Kenntnis der Bundesregierung
zutreffend. Aus Sicht der Bundesregierung sind diese Kos-
ten des Notbetriebs jedoch im Verhältnis zur Gesamtinvesti-
tion überschaubar, insbesondere da es sich – im Gegensatz
zu einer Vielzahl von Windkrafträdern in einem Off-
shore-Windpark – lediglich um eine einzelne zu versor-
gende Anlage handelt. Zudem sind die Kosten des Not-
betriebs – ebenso wie im Fall von Betriebsstörungen –
bereits in den Entschädigungszahlungen berücksichtigt.

Zu Nummer 9

Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17h Satz 1 und 3 – neu –
EnWG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren
folgende Änderungen am Gesetzentwurf zu prüfen:

In Artikel 1 Nummer 10 ist § 17h wie folgt zu ändern:

a) In Satz 1 ist das Wort „sollen“ durch das Wort „müssen“
zu ersetzen.

b) Folgender Satz 3 ist anzufügen:

„Die Versicherungsbeiträge sind in Höhe von 50 vom
Hundert im Rahmen des Belastungsausgleichs nach
§ 17f berücksichtigungsfähig.“

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates
ab. Gegen die Einführung einer Versicherungspflicht in
§ 17h Satz 1 EnWG spricht, dass ein Teil der möglichen Ri-
siken nicht versicherbar ist beziehungsweise entsprechende
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Versicherungen derzeit noch nicht am Markt verfügbar sind.
So ist nach Angaben der Versicherungsbranche beispiels-
weise der Abschluss einer Versicherung gegen Verzögerun-
gen bei der Fertigstellung der Netzanbindungen, die nicht
auf physischen Schäden beruhen, nicht möglich. Eine Ver-
pflichtung zum Abschluss von Versicherungen wäre inso-
fern für einen großen Teil möglicher Entschädigungsfälle
faktisch nicht umsetzbar. Hinzu kommt, dass bei einem nur
kleinen Anbietermarkt eine Pflichtversicherung zu überhöh-
ten Versicherungsbeiträgen führen könnte, die unnötige
Kosten bei den Stromverbrauchern verursachen würden.

Zu Nummer 10

Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 17j Satz 1 EnWG)

In Artikel 1 Nummer 10 ist in § 17j Satz 1 das Wort „ohne“
durch das Wort „mit“ zu ersetzen.

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Vorschlag des Bun-
desrates nicht aufzugreifen.

Aus Sicht der Bundesregierung ist es nicht veranlasst, dem
Bundesrat eine Zustimmung vorzubehalten. Die Ermächti-
gung zum Erlass von Rechtsverordnungen betrifft zahlrei-
che Einzelfragen. Die von den Bundesländern geltend ge-
machte Belastung der Stromkunden wird dagegen schon
gesetzlich geregelt, nämlich in § 17f Absatz 5 EnWG, der
die maximale Höhe der Aufschläge auf die Netzentgelte und
damit die maximale Belastung der Verbraucherinnen und
Verbraucher regeln soll. Die bundesweite Wälzung und die
grundsätzliche Methode der Kostenwälzung werden durch
den Verweis auf § 9 des Kraft-Wärme-Koppelungsgesetzes
und den weitergehenden Regelungen in § 17f EnWG festge-
legt, so dass es hierfür keiner weitergehenden Klarstellung
im Wege einer Rechtsverordnung bedarf.

Zu Nummer 11

Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a – neu –
(§ 46 Absatz 2 Satz 2 EnWG)

Artikel 1 Nummer 16 ist wie folgt zu fassen:

,16. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Ener-
gieversorgungsunter-nehmen“ die Wörter „frei von
Rechten Dritter“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden … < weiter wie Regie-
rungsvorlage > …‘

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag des
Bundesrates nicht zu.

Die Regelung soll eine möglichst reibungslose Übertragung
der betroffenen Anlagen auf den Neu-Konzessionär ermög-
lichen. Die beabsichtigte Einfügung birgt erhebliches Streit-
potential zwischen Alt- und Neu-Konzessionär sowie gege-
benenfalls sogar eventuellen Dritten und könnte daher die
Zielerreichung gefährden. Zudem kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass es durchaus Rechte Dritter gibt, die weiter-
hin Bestand haben müssen. Dies kann z. B. der Fall sein,
wenn Landwirte ein Grundstück des Konzessionärs befah-
ren müssen, um die landwirtschaftlichen Flächen zu errei-
chen. Solche „Befahrensrechte“ wären Rechte Dritter, die
durch den Änderungsvorschlag ausgeschlossen sein könn-

ten. Das mit der Regelung verfolgte Ziel dürfte daher nicht
erreicht werden.

Zu Nummer 12

Zu Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe b – neu –
(§ 46 Absatz 3 Satz 5 EnWG)

Artikel 1 Nummer 16 ist wie folgt zu fassen:

,16. § 46 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden … <weiter wie Regierungsvor-
lage> …

b) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Auswahl des Unternehmens ist die Ge-
meinde verpflichtet, die Ziele des § 1 in ihre Ent-
scheidung miteinzubeziehen.“‘

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundes-
rates nicht zu.

Die gerade erst mit der Novelle des Energiewirtschafts-
gesetz 2011 eingeführte Regelung sollte klarstellen, dass bei
der Auswahl des Konzessionärs die Ziele des § 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (sichere, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltverträgliche Energiever-
sorgung) zwingend zu berücksichtigen sind. Die Maßgabe,
dass der Netzbetrieb wirtschaftlich effizient zu erfolgen hat,
muss auch durch die Auswahl des Konzessionärs sicherge-
stellt werden. Die Regelung schließt die Berücksichtigung
weiterer Ziele im Rahmen des Rechts der kommunalen
Selbstverwaltung nicht von vornherein aus. Der Änderungs-
vorschlag dürfte zudem eher zu größerer Rechtsunsicherheit
führen, weil der Regelungscharakter abgeschwächt wird.

Zu Nummer 13

Zu Artikel 1 Nummer 16a – neu –
(§ 48 Absatz 4 EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 16 folgende Nummer 16a ein-
zufügen:

,16a. In § 48 Absatz 4 werden die Wörter „für ein Jahr“ ge-
strichen.‘

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundes-
rates nicht zu.

Mit der Befristung der Verpflichtung zur Fortzahlung der
Konzessionsabgabe auf ein Jahr nach Ablauf des Konzes-
sionsvertrages wird der allgemeinen Befristung von Kon-
zessionsverträgen über das örtliche Verteilnetz auf 20 Jahre
gemäß § 46 Absatz 2 EnWG Rechnung getragen. Der Sinn
und Zweck der gesetzlichen Befristung der Konzessionsver-
träge besteht wiederum darin, einen regelmäßigen Wettbe-
werb um den Betrieb des örtlichen Verteilnetzes zu schaffen
und damit der Erstarrung der Versorgungsstrukturen entge-
genzuwirken.

Bei Streichung der Jahresfrist in § 48 Absatz 4 EnWG be-
stünde die Gefahr, dass das oben genannte gesetzgeberische
Ziel unterlaufen wird. Der Anreiz für die Kommune, einen
vertragslosen Zustand zu beenden, würde erheblich redu-
ziert.

Der Vorschlag zur Streichung der Jahresfrist wird damit be-
gründet, dass im Falle eines Wechsels des Konzessionärs
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Verkaufsverhandlungen mehr als ein Jahr in Anspruch neh-
men könnten und damit für die Kommune Konzessionszah-
lungsausfälle drohen. Mit dem am 4. August 2011 in Kraft
getretenen Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher
Vorschriften wurde klargestellt, dass im Falle eines Wech-
sels des Konzessionärs der neue Konzessionär einen An-
spruch auf Übertragung des Eigentums hat. Zudem wurde
eine gesetzliche Verpflichtung des bisherigen Konzessio-
närs auf Herausgabe von Daten zur wirtschaftlichen und
technischen Situation des Netzes eingeführt.

Die Bundesregierung geht daher davon aus, dass die Ver-
handlungen zur Übertragung der Netzanlagen zwischen
dem bisherigen und dem neuen Konzessionär erleichtert
werden und Netzübernahmen zügiger durchgeführt werden
können.

Zu Nummer 14

Zu Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb
(§ 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8EnWG)

Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist
zu streichen.

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundes-
rates zu. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung beab-
sichtigte eine Klarstellung der Kompetenzverteilung zwi-
schen den Regulierungsbehörden des Bundes und der
Länder. Es sollte eindeutig geregelt werden, dass die Miss-
brauchsaufsichtskompetenzen nach dem Energiewirtschafts-
gesetz in den Fällen bei den Landesregulierungsbehörden
liegen, in denen sie auch für den Beschwerdegegenstand im
Missbrauchverfahren originär zuständig sind. Rechtsunsi-
cherheiten und Regulierungslücken sollten in jedem Fall
vermieden werden. Nach den Ausführungen des Bundes-
rates ist nicht auszuschließen, dass Regulierungslücken auf-
treten könnten. Vor diesem Hintergrund ist die Bundesregie-
rung der Auffassung, dass es bei der bisherigen Rechtslage
bleiben sollte, die auch im Sinne der ursprünglich angestreb-
ten Klarstellung ausgelegt werden kann.

Zu Nummer 15

Zu Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe b
(§ 54 Absatz 3 EnWG)

Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen:

,b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter „Sie ist insbesondere“ werden
durch die Wörter „Die Bundesnetzagentur ist“
ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

ccc) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch
das Wort „und“ ersetzt.

ddd) Folgende Nummer 4 wird angefügt:

„4. anderen Angelegenheiten, die eine bun-
deseinheitliche Festlegung erforderlich
machen, sofern das Bundesministerium

für Wirtschaft und Technologie die Zu-
ständigkeit der Bundesnetzagentur zur
Wahrung gleichwertiger wirtschaftlicher
Verhältnisse durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmt
hat.“‘

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag
nicht zu. Die Regelungen in Absatz 3 Satz 2 und 3 sind erst
im Rahmen der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im
August 2011 eingeführt worden. Ziel der Regelungen ist es,
eine gleichmäßige bundesweite Regulierung zu gewährleis-
ten. Allerdings teilt die Bundesregierung die Einschätzung,
dass Belange der Landesregulierungsbehörden bei Festle-
gungen der Bundesnetzagentur berücksichtigt werden soll-
ten. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung in
ihrem Gesetzesvorschlag vorgesehen, dass die mehrheitli-
che Auffassung des Länderausschusses von der Bundesnetz-
agentur bei ihrer Festlegung soweit wie möglich zu berück-
sichtigen ist.

Zu Nummer 16

Zu Artikel 1 Nummer 19a – neu –
(§ 66 Absatz 3 Satz 2 – neu – EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 19 folgende Nummer 19a ein-
zufügen:

,19a. Dem § 66 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„An einem Verfahren vor der Bundesnetzagentur ist
eine Landesregulierungsbehörde beteiligt, wenn sie
auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen
wurde.“‘

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Eine
generelle Beteiligung der Bundesnetzagentur bei Verfahren
der Landesregulierungsbehörden ist vor dem Hintergrund
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sachgerecht.
Eine Beteiligung der Regulierungsbehörde des Bundes an
den Verfahren dient dem einheitlichen Gesetzesvollzug, da
die Regulierungsbehörde des Bundes in der Regel die vor-
gelagerten Netzebenen reguliert und Entscheidungen auf
der Transportnetzebene Auswirkungen auf die nachgelager-
ten Netzebenen haben. Eine vergleichbare Interessenlage
besteht bei Verfahren der Bundesnetzagentur aus Sicht der
Bundesregierung nicht. Eine angemessene Information der
Landesregulierungsbehörden über die Entscheidungspraxis
und den Gesetzesvollzug durch die Bundesnetzagentur kann
im Rahmen des Länderausschusses bei der Bundesnetz-
agentur erfolgen.

Zu Nummer 17

Zu Artikel 1 Nummer 21a – neu –
(§ 79 Absatz 2 Satz 2 – neu – EnWG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 21 folgende Nummer 21a ein-
zufügen:

,21a. Dem § 79 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Richtet sich eine Beschwerde gegen eine Entschei-
dung der Bundesnetzagentur, so ist eine Landesregu-
lierungsbehörde beteiligt, wenn sie auf ihren Antrag
zu dem Verfahren beigeladen wurde.“‘



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 37 – Drucksache 17/11269

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesra-
tes aus den zu Nummer 16 ausgeführten Gründen nicht zu.

Zu Nummer 18

Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 2 Absatz 1 und 5 NABEG),
Nummer 2 (§ 4 Satz 1 NABEG),
Nummer 3 (§ 5 Absatz 1 Satz 2 NABEG),
Nummer 5 (§ 17 Satz 1 NABEG)

In Artikel 3 sind die Nummern 1 bis 3 und 5 zu streichen.

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag des
Bundesrates nicht zu.

Mit der Anwendung des NABEG auf die Planungsab-
schnitte in der 12-Seemeilenzone soll eine konsistente Netz-
planung an Land und in der 12-Seemeilenzone sichergestellt
werden. Die Netzanknüpfungspunkte an Land befinden sich
nicht zwingend in unmittelbarer Küstennähe, sondern regel-
mäßig weite Strecken landeinwärts. Es ist davon auszu-
gehen, dass ein Großteil der offshore eingespeisten Strom-
mengen vom Netzanknüpfungspunkt aus grenzüberschrei-
tend oder länderübergreifend weiter transportiert wird. Vor
diesem Hintergrund besteht ein gesteigerter Abstimmungs-
bedarf bei der Planung des Offshore- und des Onshore-Netz-
ausbaus. Durch eine Konzentration der Zuständigkeit und
eine einheitliche Prüfung ohne zusätzlich, zeitaufwendige
Doppelungen soll eine dringend erforderliche Beschleuni-
gung des gesamten Netzausbaus in Deutschland erreicht
werden. Diese grundlegende Intention des NABEG, das zur
Bewältigung der Herausforderungen der Energiewende ent-
wickelt worden ist, sollte auch für den Offshore-Netzausbau
fortgeschrieben werden.

Im Rahmen der Bundesfachplanung ist gewährleistet, dass
die Interessen der Bundesländer gewahrt sind und die Küs-
tenländer ihren bestehen Erfahrungsschatz in das Verfahren
einbringen können. So ist unter anderem eine öffentliche
Antragskonferenz vorgesehen, die durch eine erweiterte
Einbindung der Träger öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit ermöglicht, dass frühzeitig potenzielle Interessen-
konflikte erkannt und beigelegt werden können. Auch kön-
nen die Bundesländer im Rahmen der Bundesfachplanung
eigene Vorschläge für den Verlauf von Trassenkorridoren
einreichen.

Zu den Nummern 19 bis 23

Zu Nummer 19

Zu Artikel 6 Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 ARegV)

Artikel 6 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen:

,§ 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach der Angabe „6“ das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt und nach der Angabe „8“ die
Angabe „und 15“ eingefügt.

b) Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „§ 21b Abs. 3a und 3b“ wird durch die
Angabe „§ 21c Absatz 1“ ersetzt.

bb) Die Angabe „§ 44“ wird durch die Angabe „§ 45“
ersetzt.‘

Zu Nummer 20

Zu Artikel 6a – neu – (§ 6 Absatz 3, § 6a – neu –,
§ 30 Absatz 1 Nummer 9 – neu –
und § 32 Absatz 7 – neu –
StromNEV)

Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen:

,Artikel 6a

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „unter Verwendung an-
lagenspezifischer oder anlagengruppenspezifischer
Preisindizes, die auf den Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes beruhen (Veröffentlichungen des
Statistischen Bundesamtes „Preise und Preisindizes“,
Fachserie 16 und 17)*)“ durch die Wörter „durch In-
dexreihen des Statistischen Bundesamtes nach Maß-
gabe des § 6a“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Im Falle der Elektrizitätsversorgungsnetze in Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten für jene Anlagengüter,
deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewer-
tung in Deutscher Mark liegt, unter Heranziehung der
in der DM-Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und einer Rückrech-
nung mittels der Preisindizes nach § 6a zu ermitteln.“

c) Folgende Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten
nach Satz 3 nicht vorliegen, kann die Regulierungs-
behörde die fehlenden Daten durch eine sachgerechte
Schätzung der Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten bestimmen. Eine Neubewertung der Anlagengü-
ter durch den Netzbetreiber ist ausgeschlossen.“

2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte

(1) Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 Satz 2 sind folgende Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes*) heranzuziehen:

1. Für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und
Gebäude der Anlage 1 zur StromNEV ist die Index-
reihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen
am Bauwerk, ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirt-
schaft) anzuwenden.

2. Für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 zur
StromNEV ist die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun-
gen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Sta-
tistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für

* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt,

Wiesbaden.
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die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent
und der Index Andere elektrische Leiter für eine
Spannung von mehr als 1 000 Volt (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Pro-
zent zu verwenden.

3. Für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1
zur StromNEV ist die Indexreihe Ortskanäle, Bau-
leistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz-
steuer mit einem Anteil von 50 Prozent, der Index
Andere elektrische Leiter für eine Spannung von
mehr als 1 000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fach-
serie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte) mit einem Anteil von 15 Prozent und der In-
dex Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem An-
teil von 35 Prozent zu verwenden.

4. Für die Anlagengruppe der Stationen Anlage 1 zur
StromNEV ist die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun-
gen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer mit
einem Anteil von 35 Prozent und der Index für Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral-
ölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit
einem Anteil von 65 Prozent zu verwenden.

5. Für alle übrigen Anlagengruppen – mit Ausnahme
der Anlagengruppe I.1 Grundstücke der Anlage 1 der
StromNEV – ist die Indexreihe für Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineralöler-
zeugnisse) zu verwenden.

(2) Sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes nicht über den notwendigen
Zeitraum der Vergangenheit verfügbar sind, sind Ersatz-
indexreihen zu Grunde zu legen und mit den in Absatz 1
genannten Indexreihen nach Maßgabe von Absatz 3 zu
verketten. Die Verkettungsfaktoren ergeben sich jeweils
aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit
liegenden Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1
durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für dasselbe
Beobachtungsjahr. Es sind folgende Ersatzindexreihen
heranzuziehen:

1. Für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude,
Bauleistungen am Bauwerk, ohne Umsatzsteuer für
den Zeitraum 1958 bis 1968 ist die Indexreihe Ge-
werbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bau-
werk, mit Umsatzsteuer (Fachserie 17, Preisindizes
für die Bauwirtschaft) heranzuziehen. Für den Zeit-
raum vor 1958 ist die Indexreihe Wiederherstellungs-
werte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Fach-
serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft)
anzuwenden.

2. Für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am
Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer ist für den
Zeitraum 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle,
Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatz-
steuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Preisindizes für die Bauwirtschaft) und für den Zeit-
raum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungs-
werte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude anzu-
wenden.

3. Für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) ist für den
Zeitraum vor 1976 die Indexreihe Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte) anzuwenden.

4. Für die Indexreihe Andere elektrische Leiter für eine
Spannung von mehr als 1 000 Volt ist für den Zeit-
raum vor 1995 die Indexreihe Kabel für die Anlagen-
gruppe Kabel und Isolierte Drähte und Leitungen
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) für die Anla-
gengruppe Freileitungen zu verwenden.

5. Für die Indexreihe Türme und Gittermaste, aus Eisen
oder Stahl, ist für den Zeitraum vor 1976 die Index-
reihe Fertigteilbauten überwiegend aus Metall, Kon-
struktionen aus Stahl und Aluminium (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) zu verwenden.

(3) Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t an-
geschafften Anlagengutes ergibt sich durch Multiplika-
tion des Indexfaktors des Jahres t mit den historischen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor
des Jahres t ergibt sich aus dem Quotienten des Index-
wertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t
und ist auf vier Nachkommastellen zu runden.“

3. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Netzreservekapa-
zität“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch das
Wort „und“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 9 wird angefügt:

„9. die Anwendung von alternativen Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes, für den Zeitraum, in
dem die in § 6 Absatz 3 Satz 2 und § 6a genann-
ten Indexreihen vom Statistischen Bundesamt
nicht veröffentlicht werden.“

4. Dem § 32 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 Satz 2 erfolgt ab dem 1. Januar 2012 unter
Anwendung der Indexreihen des Statistischen Bundes-
amtes nach § 6a in der ab dem … [einsetzen: Inkrafttre-
ten des Gesetzes] geltenden Fassung.“‘

Als Folge ist

in der Inhaltsübersicht nach der Angabe zu § 6 folgende
Angabe einzufügen:

„§ 6a Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte“.

Zu Nummer 21

Zu Artikel 6a – neu – (§ 7 Absatz 1, 3a – neu –, § 7 – neu –
StromNEV)

Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen:

,Artikel 6a

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung

§ 7 der Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
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vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „nominal wie
Fremdkapital“ durch die Wörter „gemäß Absatz 7“ er-
setzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Zur Festlegung der Basis für die Verzinsung des
die zulässige Eigenkapitalquote übersteigenden Anteils
des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 5 ist dieser auf den
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den zu
Tagesneuwerten bewerteten Anteil aufzuteilen. Der zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertete Anteil
bestimmt sich nach dem Anteil, den der Restwert des
Sachanlagevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
und 3 an der Summe der Restwerte des Sachanlagever-
mögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 hat. Der
zu Tagesneuwerten bewertete Anteil bestimmt sich nach
dem Anteil, den die Summe der Restwerte des Sachanla-
gevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 an der
Summe der Restwerte des Sachanlagevermögens nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 hat.“

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Der nach Absatz 3a Satz 2 zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten bewertete Anteil des übersteigenden
Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 5 ist mit
dem Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen
Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der von der
Deutschen Bundesbank veröffentlichten

1. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-
scher Emittenten – Anleihen der öffentlichen Hand,

2. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-
scher Emittenten – Anleihen von Unternehmen
(Nicht-MFIs) und der

3. Umlaufrendite inländischer Inhaberschuldverschrei-
bungen – Hypothekenpfandbriefe

zu verzinsen. Der auf den nach Absatz 3a Satz 3 zu Ta-
gesneuwerten bewertete Anteil des übersteigenden An-
teils des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 5 anzuwen-
dende Zinssatz ergibt sich aus der Subtraktion des auf
die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge-
nen Durchschnitts der Preisänderungsrate nach dem vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucher-
preisgesamtindex von dem nach Satz 1 bestimmten Zins-
satz. Weitere Zuschläge sind unzulässig.“‘

Zu Nummer 22

Zu Artikel 6b – neu – (§ 6 Absatz 3, § 6a, § 30 Absatz 1
Nummer 5 – neu – und § 32
Absatz 7 – neu – GasNEV)

Nach Artikel 6a ist folgender Artikel 6b einzufügen:

,Artikel 6b

Änderung der Gasnetzentgeltverordnung

Die Gasnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2197), die zuletzt durch Artikel 5 der Verord-
nung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „unter Verwendung an-
lagenspezifischer oder anlagengruppenspezifischer
Preisindizes, die auf den Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes beruhen (Veröffentlichungen des
Statistischen Bundesamtes „Preise und Preisindizes“,
Fachserie 16 und 17*))“ durch die Wörter „durch In-
dexreihen des Statistischen Bundesamtes nach Maß-
gabe des § 6a“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Im Falle der Gasversorgungsnetze in Berlin, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen sind die Anschaffungs-
und Herstellungskosten für jene Anlagengüter, deren
Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung
in Deutscher Mark liegt, unter Heranziehung der in
der DM-Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und einer Rückrech-
nung mittels der Preisindizes nach § 6a zu ermitteln.“

c) Folgende Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten
nach Satz 3 nicht vorliegen, kann die Regulierungs-
behörde die fehlenden Daten durch eine sachgerechte
Schätzung der Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten bestimmen. Eine Neubewertung der Anlagen-
güter durch den Netzbetreiber ist ausgeschlossen.“

2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte

(1) Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 Satz 2 sind folgende Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes*) heranzuziehen:

1. Für die Anlagengruppen I.2 Grundstücksanlagen, I.3
Betriebsgebäude, I.4 Verwaltungsgebäude, III.8 Ge-
bäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel-
und Zähleranlagen) der Anlage 1 zur GasNEV ist die
Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistun-
gen am Bauwerk, ohne Umsatzsteuer (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bau-
wirtschaft) anzuwenden.

2. Für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausan-
schlussleitungen IV.1.1 Stahlleitungen PE umman-
telt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt,
IV.1.3 Stahlleitungen bituminiert, IV.2 Grauguss
(> DN 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 Polyethylen
(PE-HD) und IV.5 Polyvenylchlorid (PVC) der An-
lage 1 zur GasNEV ist die Indexreihe Ortskanäle,
Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz-
steuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preis-
indizes für die Bauwirtschaft) zu verwenden.

3. Für alle übrigen Anlagengruppen – mit Ausnahme
der Anlagengruppe I.1 Grundstücke der Anlage 1 zur
GasNEV – ist der Index für Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse)

* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt,

Wiesbaden.
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(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er-
zeugerpreise gewerblicher Produkte) zu verwenden.

(2) Sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes nicht über den notwendigen
Zeitraum der Vergangenheit verfügbar sind, sind Ersatz-
indexreihen zu Grunde zu legen und mit den in Absatz 1
genannten Indexreihen nach Maßgabe von Absatz 3 zu
verketten. Die Verkettungsfaktoren ergeben sich jeweils
aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit
liegenden Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1
durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für dasselbe
Beobachtungsjahr. Es sind folgende Ersatzindexreihen
heranzuziehen:

1. Für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude,
Bauleistungen am Bauwerk, ohne Umsatzsteuer ist
für den Zeitraum 1958 bis 1968 die Indexreihe Ge-
werbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bau-
werk, mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) he-
ranzuziehen. Für den Zeitraum vor 1958 ist die In-
dexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 er-
stellte Wohngebäude (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an-
zuwenden.

2. Für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am
Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer ist für den
Zeitraum 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle,
Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatz-
steuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Preisindizes für die Bauwirtschaft) und für den Zeit-
raum vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungs-
werte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude anzu-
wenden.

3. Für die Indexreihe Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) ist für den
Zeitraum vor 1976 die Indexreihe Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 17 Index der Erzeugerpreise gewerbli-
cher Produkte) anzuwenden.

(3) Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t an-
geschafften Anlagengutes ergibt sich durch Multiplika-
tion des Indexfaktors des Jahres t mit den historischen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor
des Jahres t ergibt sich aus dem Quotienten des Index-
wertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t
und ist auf vier Nachkommastellen zu runden.“

3. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort „und“ am Ende durch
ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das
Wort „und“ ersetzt.

c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. die Anwendung von alternativen Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes, für den Zeitraum, in
dem die in § 6 Absatz 3 Satz 2 und § 6a genann-
ten Indexreihen vom Statistischen Bundesamt
nicht veröffentlicht werden.“

4. Dem § 32 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6
Absatz 3 Satz 2 erfolgt ab dem 1. Januar 2012 unter
Anwendung der Indexreihen des Statistischen Bundes-
amtes nach § 6a in der ab dem … [einsetzen: Inkrafttre-
ten des Gesetzes] geltenden Fassung.“‘

Als Folge ist

in der Inhaltsübersicht nach der Angabe zu § 6 folgende
Angabe einzufügen:

„§ 6a Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte“.

Zu Nummer 23

Zu Artikel 6b – neu – (§ 6 Absatz 1, 3a – neu –, § 7 – neu –
GasNEV)

Nach Artikel 6a ist folgender Artikel 6b einzufügen:

,Artikel 6b

Änderung der Gasnetzentgeltverordnung

§ 7 der Gasnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005
(BGBl. I S. 2197), die zuletzt durch Artikel 5 der Verord-
nung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „nominal wie
Fremdkapital“ durch die Angabe „gemäß Absatz 7“ er-
setzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Zur Festlegung der Basis für die Verzinsung des
die zulässige Eigenkapitalquote übersteigenden Anteils
des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 4 ist dieser auf den
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den zu
Tagesneuwerten bewerteten Anteil aufzuteilen. Der zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertete Anteil
bestimmt sich nach dem Anteil, den der Restwert des
Sachanlagevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
und 3 an der Summe der Restwerte des Sachanlagever-
mögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 hat. Der
zu Tagesneuwerten bewertete Anteil bestimmt sich nach
dem Anteil, den die Summe der Restwerte des Sachanla-
gevermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 an der
Summe der Restwerte des Sachanlagevermögens nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 hat.“

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Der nach Absatz 3a Satz 2 zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten bewertete Anteil des übersteigenden
Anteils des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 4 ist mit
dem Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen
Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der von der
Deutschen Bundesbank veröffentlichten

1. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-
scher Emittenten – Anleihen der öffentlichen Hand,

2. Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-
scher Emittenten – Anleihen von Unternehmen
(Nicht-MFIs) und der

3. Umlaufrendite inländischer Inhaberschuldverschrei-
bungen – Hypothekenpfandbriefe
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zu verzinsen. Der auf den nach Absatz 3a Satz 3 zu Ta-
gesneuwerten bewertete Anteil des übersteigenden An-
teils des Eigenkapitals nach Absatz 1 Satz 4 anzuwen-
dende Zinssatz ergibt sich aus der Subtraktion des auf
die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge-
nen Durchschnitts der Preisänderungsrate nach dem vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucher-
preisgesamtindex von dem nach Satz 1 bestimmten Zins-
satz. Weitere Zuschläge sind unzulässig.“‘

Die Bundesregierung stimmt den Änderungsvorschlägen
des Bundesrates zu den Nummern 19 bis 23 nicht zu.

Gegen die Vornahme der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Änderungen des Verordnungsrechts bestehen verfassungs-
rechtliche Bedenken. Zwar können Verordnungen auch im
Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens geändert werden,
allerdings wurde die Zulässigkeit eines solchen Vorgehens
vom Bundesverfassungsgericht an strenge Voraussetzungen
geknüpft, da dem Gesetzgeber grundsätzlich keine freie
Formenwahl bei der Rechtssetzung zusteht. Vor diesem

Hintergrund haben das Bundesministerium der Justiz und
das Bundesministerium des Innern per Rundschreiben vom
21. März 2006, das nachrichtlich auch dem Bundesrat zuge-
leitet wurde, um die Beachtung einiger Grundsätze gebeten.
Insbesondere sind Änderungen von Rechtsverordnungen in
Gesetzen auf das unmittelbar durch die Änderungen im Ge-
setzesrecht veranlasste Ausmaß zu beschränken. Damit ist
der für Folgeänderungen anzulegende strenge Maßstab auch
hier gültig. (Rundschreiben vom 21. März 2006 S. 3). Die-
ser enge Zusammenhang zur Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes im Sinne einer Folgeänderung ist hier aus
Sicht der Bundesregierung nicht gegeben, so dass eine Än-
derung der Verordnungen nicht möglich ist.

Die Bundesregierung sieht jedoch, dass in den im Vorschlag
des Bundesrates angesprochenen Bereichen, gegebenenfalls
Klarstellungs- bzw. Regelungsbedarf in den Verordnungen
besteht. Vor diesem Hintergrund ist die Bundesregierung
bereit, die im Vorschlag des Bundesrates aufgeworfenen
Themenkomplexe im Rahmen der demnächst anstehenden
Verordnungsverfahren zu diskutieren.
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